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Im Bereich Versicherungen lag der Schwerpunkt der Anfragen auch im Jahr 2024 auf der 
Sparte Lebensversicherungen. Anfragen und Beschwerden betrafen vorwiegend die 
Verrechnung von - mit den Versicherungsprodukten in Zusammenhang stehenden - Gebühren 
(Abschluss- und Verwaltungskosten). Zu zahlreichen Anfragen und Beschwerden kam es in 
dieser Branche zudem hinsichtlich Sach- bzw. Schadensversicherungen. Diese betrafen 
vorwiegend Deckungsablehnungen. Als besonders problematisch haben sich 2024 die sehr 
weit gefassten Deckungseinschränkungen in Bezug auf Hochwasserschäden erwiesen. 
Einerseits gab es Beschwerden zu dem in diesem Bereich summenmässig meist äußerst 
beschränkten Versicherungsschutz (maximal € 50.000,-- jeweils für Gebäude und Inventar), 
andererseits zu den Deckungsbeschränkungen hinsichtlich der versicherten Sachen. So 
wurden typischerweise Schäden, die nicht das versicherte Gebäude betrafen, wie Zäune und 
Einfriedungen beziehungsweise Instandsetzungsarbeiten im Garten nicht übernommen. 
Anfragen und Beschwerden zu Kündigungen, welche die Versicherer in Folge von 
Schadensmeldungen wegen Hochwasserschäden ausgesprochen haben, gab es nur vereinzelt. 

Im Vergleich zu den Jahren 2022 und 2023 ging die Zahl der Anfragen und Beschwerden zum 
Thema Energie und Wasser zurück, was auf die leichte Entspannung bei den Energiepreisen im 
Jahr 2024 zurückzuführen ist. Gehäuft langten jedoch Anfragen und Beschwerden zu 
Fernwärmeabrechnungen ein. lnsbesonderde bemängelt wird hier die fehlende 
Nachvollziehbarkeit bzw. Höhe der Preise und die lntransparenz der Abrechnungen. 

Hervorzuheben ist, dass unter der Rubrik „Andere" ein anhaltend hoher Beschwerdeanteil 
Forderungen in Zusammenhang mit Besitzschutzansprüchen („Parkplatzfallen") betraf. 

In 820 Fällen wurden Unternehmen angeschrieben. Interventionen waren besonders in den 
Branchen „Dienstleistungen für Verbraucher", „Waren für Verbraucher" und Finanz­
Dienstleistungen" erforderlich. Ziel ist, Ansprüche der Konsumentinnen mit rechtlichen 
Argumenten unter Verweis auf Gesetze und Judikatur außergerichtlich durchzusetzen. Von den 
bereits abgeschlossen Fällen konnten über 60 % positiv erledigt werden. In 260 Fällen war kein 
positives Ergebnis möglich, weil der Anspruch abgelehnt oder keine Stellungnahme abgegeben 
wurde. Betreffend Ansprüche, die außergerichtlich nicht durchgesetzt werden können, offene 
Rechtsfragen oder wird systematisches Fehlverhalten von Unternehmen erkannt, wird der 
Abteilung Rechtsdurchsetzung für die etwaige Prüfung von Musterprozessen oder 
Verbandsklagen darüber berichtet. 

Im Jahresbericht 2024 ergibt sich im Vergleich zu den übermittelten Quartalszahlen ein Plus 
von 33 Beratungen und 125 Interventionen. Zurückzuführen ist diese Differenz auf den zeitlichen 
Ablauf der Beratungen. Quartalsübergreifend durchgeführte Beratungen und Interventionen 
fliessen im System nicht in den jeweiligen Quartalsbericht ein. 
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1.1.1.1 Zur Auflage gern. § 4 Abs. 5: Gefahren am Urlaubsort 

Einleitung und Überblick über die Anzahl der Anfragen bei Gefahr am Urlaubsort 

Das Europäische Verbraucherzentrum Österreich (EVZ) wurde vom Bundesministerium für So­
ziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) beauftragt, beginnend ab 1. Ja­
nuar 2024 bis 31. Dezember 2024, Konsumentinnen über ihre Rechte im Falle eines unerwar­
teten Ereignisses (Gefahr) am Urlaubsort zu informieren und im Bedarfsfall weitergehende Un­
terstützung in Form von Beratung sowie außergerichtlicher Intervention zur Durchsetzung ihrer 
Rechte zu geben. Zudem stellen die Mitarbeiter:innen des EVZ Informationen, Erklärungen und 
laufend aktualisierte Musterbriefe auf der Website des EVZ (www.europakonsument.at) zur Ver­
fügung. 

Hilfesuchende Konsumentinnen erhielten wie in den Vorjahren professionellen, individuellen 
Rat: einerseits über die telefonische, kostenlose EVZ-Hotline zu Gefahr am Urlaubsort, anderer­
seits im Wege der Online-/Emailberatung, auf dem Schriftweg oder auch vor Ort im Beratungs­
zentrum auf der Mariahilfer Straße im Zuge eines persönlichen Beratungsgesprächs. 

Im Jahr 2024 wurden 76 Anfragen von Konsumentinnen zum Thema Gefahr am Urlaubsort re­
gistriert. Wie in der folgenden Abbildung ersichtlich, wurden 27 Beratungen (Questions) betref­
fend Vertragspartner im EU-Ausland durchgeführt. In weiteren 49 Fällen (Complaints) wurde 
nach Informationserteilung auch grenzüberschreitend interveniert. 

Pie Owrt Gd.tu •m Urt.ub\.ort 2024 + • ~ · · 

lssue Type 
Total lssues; 76 

• Q\Jest1on 

49 

27 

Abbildung 2: Pie Chart Gefahr am Urlaubsort 2024 - lssue Type 

Grundlage der in diesem Bericht genannten Daten sind jene Parameter, die im Rahmen der An­
fragedokumentation im ECC-Net (EU-weite Datenbank der Europäischen Verbraucherzentren) 
standardmäßig abgefragt werden. 

Auswertung der ECC-Net-Statistiken 

Gliederung der Anfragen nach dem Sitz des Vertragspartners (trader country}: Ausgewertet 
wird im Rahmen der ECC-Net-Anfragedokumentation, wo die involvierten Unternehmen ihren 
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Firmensitz haben. Vertragspartner können etwa Reiseveranstalter, Unterkunftsgeber oder Be­
förderungsunternehmen sein. Die häufigsten Anfragen bezogen sich auf Vertragspartner im EU­
Ausland und Österreich. Dabei betrafen ca. 29 % der Anfragen Unternehmen mit Sitz in 
Deutschland (22 Anfragen}. 

10 Anfragen betrafen Unternehmen mit Sitz in Österreich, die im Zuge der telefonischen Bera­
tung mitbearbeitet wurden. Weitere 7 Anfragen betrafen Unternehmen mit Sitz in Ungarn. Au­
ßerdem nennenswert sind noch Anfragen bezüglich Unternehmen in Italien (4), Portugal (4} und 
Spanien {4}, sowie 4 Anfragen, die außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des europäischen 
Verbraucherzentrums lagen. Bei Letzteren handelt es sich allesamt um telefonische Anfragen, 
die in der am Dienstag und Donnerstag jeweils von 09:00-13:00 Uhr eingerichteten Hotline (01 
- 588 77 63} eingegangen sind. 

Pie Chart Gefahr am Urfaubsort 2024 + , ' ··· 

Trader Country 
Total lssues: 76 

Germany 22 

• Austria 10 

Hungary 7 

ltaly 5 

• Outside of EU,Norway, lceland and UK 4 

~~~I 4 

~~n 4 

• Sweden 4 

The Netherlands 4 

lreland 

Other„. 9 

Abbildung 3: Pie Chart Gefahr am Urlaubsort 2024 - Trader Country 

Gliederung der Anfragen nach den gebuchten Reisen: Das unten ersichtliche Diagramm stellt 
eine Gliederung nach dem „Economic sector" dar. Die zuständigen Jurist:innen des EVZ haben 
hier auch die Art der gebuchten Reise anzugeben. 

Besonders hervorzuheben sind die folgenden drei gebuchten Reisen: 

Fragen zu individuellen Beförderungsverträgen: 
Beförderungsverträge Luftfahrt: 37 
Beförderungsverträge Zug: 4 
Gesamt: 41 (entspricht ca. 54 % aller Anfragen in dieser Kategorie) 

Fragen bezüglich Pauschalreisen (package travel): 
8 (ca. 11 % aller Anfragen) 

Fragen zu individuell gebuchten Unterkünften („Restaurants, Hotelsand Timeshare"- Anfragen 
sind zusammenzuzählen): 
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Accommodation services of other establishments: 4 
Hotels, Motels, lnns and similiar accommodation services: 9 
accommodation services: 2 
Gesamt: (ca. 20 % aller Anfragen in dieser Kategorie) 15 

Pie Chart Gefahr am Urfaub>ort 2024 + , • ··· 

Economic Seetor 
Total lssues: 76 

TRANSPORT - Transport services - Pass.„ 37 

• RESTAURANTS. HOTELS ANO TIMESHAR.„ 9 

• RECREATION AND CULTURE - Package h.„ 8 

RECREATION AND CULTURE - Recreatio •.• 

• RECREATION ANO CULTURE • Recreat10„. 4 

RESTAURANTS. HOTELS AND TIMESHAR„ . 4 

TRANSPORT - Transportservices - Passe... 4 

• RECREATION AND CULTURE - Recreatio.„ 2 

RESTAURANTS. HOTELS ANO TIMESHAR.„ 2 

MISCEUANEOUS GOODS AND SERVICE... 1 

Abbildung 4: Pie Chart Gefahr am Urlaubsort 2024 - Economic Seetor 

Pie Clwrt: Gef~hr ~m Urf„bsort 1024 + , • · · · 

Applicable Law 
Total lssues: 76 

Regulation EC/261 /2004 - den1ed boar... 26 

National or other law 25 

• Directive 2005/29/EC - unfair business-1... 8 

D1rect1ve 2015/2302 EU - package travel .•. S 

D1rect1ve 201 1/83/EU - consumer nghts ... 3 

Oorectwe 93/13/EEC - unfair terms 1n con ..• 2 

None 2 

• Regulation (EU) 2021/782 - Ra1I Passeng... 2 

01rect1ve 1999/44/EC - sale of consumer... 1 

Dorect1ve 2006/123/EC - seovices in the 1 ... 

Other •.. 2 

Abbildung 5: Pie Chart Gefahr am Urlaubsort 2024 - Applicable Law 
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Anknüpfend an die Art der gebuchten Reise wird in der folgenden Abbildung 4 auch das an­
wendbare Recht dargestellt. Insbesondere die FluggastrechteVO (EC 261/2004), die Verord­
nung 2021/782 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr sowie die 
PauschalreiseRL (2015/2302 EU) sind in diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben: 

Die Gefahrenquellen und betroffene Gebiete, auf die sich die Anfragen beziehen: Nachfol­
gende Gefährdungslagen wurden registriert, die nach der Anzahl der eingegangenen Anfragen 
gelistet werden: 

COVID-19 (weltweit): 
Nahostkonflikt (Israel - Palästina): 
Überschwemmungen (Mitteleuropa): 
Geplanter Terroranschlag (Wien - Taylor Swift Konzert): 
Waldbrände (Griechenland/Rhodos 2023): 
Erdbeben und Vulkanausbruch (Island): 
Weltweite IT-Störung im Juli 2024: 
Politische Unruhen (Iran): 
Waldbrände (Italien/Sizilien): 
Schneesturm (Südkorea): 
Hurrikan (Kuba): 
Vulkanausbruch (Italien): 
Waldbrände (Griechenland/Korfu 2023): 
Politische Unruhen (Jemen - Huthi Konflikt): 
Krieg (Ukraine): 
Salmonellenvergiftungen (Kroatien): 
Reisewarnung (Madagaskar): 

40 Anfragen 
11 Anfragen 
9 Anfragen 
3 Anfragen 
3 Anfragen 
2 Anfragen 
2 Anfragen 
2 Anfragen 
2 Anfragen 
1 Anfrage 
1 Anfrage 
1 Anfrage 
1 Anfrage 
1 Anfrage 
1 Anfrage 
1 Anfrage 
1 Anfrage 

COVID-19-Pandemie: Die Anfragen im Berichtszeitraum 2024 stehen zu einem überwiegenden 
Teil im Zusammenhang mit COVID-19 und dies, obwohl die WHO die COVID-19-Pandemie seit 
rund zwei Jahren für beendet erklärt hat. Bei genauerer Durchsicht zeigt sich, dass sich die 
Mehrheit dieser Fälle auf während der Pandemie ausgestellte Gutscheine bezieht, die in weite­
rer Folge nicht eingelöst werden konnten. Unternehmen berufen sich hier regelmäßig auf Klau­
seln, die in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen zu finden sind. Mit einer solchen Klausel 
soll eine Befristung der Gültigkeit des Gutscheins - zumeist auf wenige Jahre, teilweise auch 
Monate - einhergehen. 

Nach der allgemeinen Regel des§ 1478 ABGB verfällt das mit einem Gutschein festgehaltene 
Recht grundsätzlich erst nach 30 Jahren. Eine Vereinbarung, mit der die Uneinlösbarkeit des 
Gutscheins oder das Erlöschen des im Gutschein festgehaltenen Rechtes bereits nach wenigen 
Monaten oder Jahren eintreten würde, stellt daher einen erheblichen Eingriff in die Rechtsphäre 
von Verbraucher:innen im Vergleich zum sonst geltenden dispositiven Recht dar. 

Daher hat der Oberste Gerichtshof (OGH) in einem von der Arbeiterkammer eingeleiteten Ver­
fahren klargestellt, dass Befristungen von Gutscheinen zwar grundsätzlich möglich sind, diese 
aber an den strengen Voraussetzungen des§ 879 Abs 3 ABGB zu messen sind. Verfallsklauseln 
sind daher unzulässig, wenn sie die Geltendmachung von Ansprüchen ohne sachlich nachvoll­
ziehbare Gründe übermäßig erschweren (RIS-Justiz RS0016688). Für die Befristung bedarf es 
daher einer sachlichen Rechtfertigung, die stets im Einzelfall im Rahmen einer umfassenden 
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Interessenabwägung (OGH 4 Ob 227/06w, 1 Ob 1/00d, 4 Ob 279/04i, 9 Ob 40/06g) zu beurteilen 
ist. Eine allgemeine Regelung, wie lange ein Gutschein gültig sein muss, gibt es nicht. Allerdings 
gilt, je größer der mit der Verkürzung des Rechtes verbundene Eingriff in die Rechtsphäre der 
Verbraucher:innen ist, desto triftiger müssen die Rechtfertigungsgründe sein (OGH 2 Ob 50/0Sz, 
4 Ob 227/06w, 9 Ob 40/06g). 

Im Fall von ÖBB-Reisegutscheinen wurde etwa eine insgesamt fünfjährige Gültigkeitsfrist für 
ausreichend befunden (OGH 7 Ob 75/llx). Dass die Befristung auf fünf Jahre in diesem Fall zu­
lässig war, lag daran, dass dem Verbraucher nach Ablauf dieser Zeit sowohl ein Umtausch- als 
auch Barablöserecht eingeräumt wurde. Im Umkehrschluss bedeutet das, ohne der Einräu­
mung solcher Rechte, wäre auch eine Befristung auf fünf Jahre den guten Sitten widerspre­
chend und gemäß § 879 Abs 3 ABGB unwirksam. Weitere Beispiele aus der Rechtsprechung: 
Beim Kauf von E rlebnisgutscheinen wurde eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren für unzulässig 
erachtet (OLG Wien 129 R 4/18h; OGH 3 Ob 179/20z, Pkt. 4.4.). 

Auf Basis dieser Rechtslage haben die Juristinnen des Europäischen Verbraucherzentrums bei 
den die Gutscheine ausstellenden Unternehmen interveniert und zumeist entweder eine Ver­
längerung des Gutscheins oder eine Barablösemöglichkeit durchgesetzt. 

Die Mehrheit der übrigen Fälle bezog sich auf COVID-19 bedingte Reiseabsagen. Verbraucher: in­
nen haben in den dem EVZ vorliegenden Fällen teils immer noch keine Refundierung der Reise­
kosten erhalten. 

Während man im Falle von Individualreisen - mangels eigener Regelung - auf das Institut des 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage zurückgreifen muss, ist im Anwendungsbereich der vollhar­
monisierten PauschalreiseRL 2015/2302/EU (siehe Art 4) für die Brauchbarmachung dieses 
Rechtsinstitut kein Platz. Aufgrund einer eigenen Regelung bedarf es eines solchen Rückgriffes 
aber auch gar nicht. 

Gemäß § 10 Abs 2 PRG können Reisende nämlich vom Pauschalreisevertrag zurücktreten, 
wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare und außerge­
wöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung 
von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Der Reisende hat Anspruch 
auf volle Erstattung aller für die Pauschalreise getätigten Zahlungen, d.h. auch ohne Abzug von 
Stornogebühren. Die COVID-19-Pandemie stellt einen Paradefall einer solchen erhebliche Be­
einträchtigung durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände dar. 

Bei Flugreisen gilt die Fluggastrechteverordnung (VO (EG) 261/2004), wonach gemäß Art. 8 die 
Kosten des Flugtickets innerhalb von 7 Tagen erstattet werden müssen. 

Für das EVZ Österreich war es daher zusammenfassend besorgniserregend und unverständlich, 
dass vier Jahre nach der Pandemie viele Konsumentinnen noch immer auf die Rückerstattung 
ihrer Reisekosten warten. Besonders gravierend ist dies angesichts klarer gesetzlicher Vorga­
ben, wie etwa die Rückzahlungsverpflichtung von 7 Tage in der Fluggastrechteverordnung (VO 
(EG) 261/2004). 

Nahostkonflikt: Israel- Palästina: Seit am 7. Oktober 2023 die radikalislamische Terrorgruppe 
Hamas vom Gazastreifen aus über 1.200 Zivilistinnen in Israel ermordet und mehr als 150 
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Menschen entführt hat, sind die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region eskaliert. 
Reisewarnungen für Israel (derzeit Stufe 5 von 6) und umliegende Gebiete sind seither ständige 
Folge des Krieges. Seither kam es zu einer Vielzahl annullierter Flüge oder gänzlich abgesagter 
Reisen. 

Daher standen die zweitmeisten, beim EVZ eingegangenen Anfragen im Zusammenhang mit 
dem Nahostkonflikt. Ticketpreise annullierter Flüge wurden teils gar nicht oder jedenfalls nicht 
vollständig refundiert. Waren Reisevermittler involviert, wurde die Verantwortung zwischen den 
Unternehmen hin und her geschoben. In anderen Fällen wurde bei gemeinsam gebuchtem Hin­
und Rückflug etwa nur eine Strecke vollständig refundiert. Dies betraf etwa eine Reise von Wien 
nach Tel Aviv und retour. Hier wurde zwar der Rückflug von Wien nach Tel Aviv refundiert, nicht 
hingegen der ebenfalls annullierte Hinflug. 

Auf welcher rechtlichen Grundlage diese Vorgehensweise seitens der beteiligten Reiseunter­
nehmen basierte, war nicht nachvollziehbar. Daher hat das EVZ Österreich gegen diese unzu­
lässigen Geschäftspraktiken erfolgreich interveniert. infolgedessen erhielten die betroffenen 
Konsumentinnen ihre Reisekosten erstattet (Wegfall der Geschäftsgrundlage,§ 10 Abs. 2 PRG). 

Hochwasser in Mitteleuropa im September 2024: Das Hochwasser im September 2024 hatte 
viele Stornierungen zur Folge. Reiseziele konnten aufgrund gesperrter Autobahnen, Zugstre­
cken oder aufgrund ausfallender Flüge nicht erreicht werden. Dementsprechend stellen Anfra­
gen im Zusammenhang mit diesem Hochwasser die dritthäufigste Gefahrenquelle dar. 

Haben Reisende eine Pauschalreise gebucht, ist die juristische Aufarbeitung zumeist recht 
rasch abgeschlossen. Sagt der Reiseveranstalter die gebuchte Reise ab, bekommt der/die Rei­
sende sein Geld zurück. Umgekehrt kann der/die Reisende ebenfalls stornieren, wenn ein be­
rechtigter Grund hierfür vorliegt. Hochwasser oder Überflutungen am Urlaubsort stellen in der 
Regel einen solchen berechtigten Grund dar. Voraussetzung ist, dass das Hochwasser als au­
ßergewöhnlicher Umstand anzusehen ist und die gebuchte Reise durch dieses erheblich beein­
trächtigt wird. Die Beurteilung erfolgt anhand eines objektiven Maßstabes, persönliche Ängste 
oder Befürchtungen fließen daher nicht in die Beurteilung ein. Bedingung ist jedenfalls, dass 
das Ereignis vor Ort bereits eingetreten ist oder zumindest unmittelbar bevorsteht. 

Die kostenlose Stornierung bei Individualreisen gestaltet sich erheblich schwieriger. Hier gibt 
es keine Bestimmung, die unmittelbar einschlägig ist und Verbraucher:innen eine „kosten­
lose" Rücktrittsmöglichkeit einräumen würde. Problematisch ist in diesem Zusammenhang 
nämlich zumeist, dass die Unterkunft an sich geöffnet hat und daher in der Regel kein Grund 
vorliegt, die Reise nicht anzutreten. Die Leistungserbringung ist möglich, die Unterkunft stellt 
das Zimmer tatsächlich bereit. 

Daran ändert sich auch nichts, wenn die individuelle Anreise aufgrund der Überflutung unmög­
lich ist. Weiterhin ist der Vertragspartner der Reisenden leistungsbereit, die Erbringung ist mög­
lich. Zu mehr hat sich der Vermieter nicht verpflichtet. Die Anreise ist nicht Teil seiner Leis­
tungsverpflichtung und somit auch nicht Teil des wechselseitigen Synallagmas. 

Im Einzelfall ist es jedoch auch hier möglich, sich auf das Rechtsinstitut des Wegfalles der Ge­
schäftsgrundlage zu stützen. Allerdings hängt die Erfolgsaussicht einer Anfechtung aufgrund 
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höherer Gewalt stets von den Umständen des Einzelfalles ab. Die abschließende Entscheidung, 
ob ein kostenloses Stornorecht besteht oder nicht, Liegt im Konfliktfall bei den Gerichten. 

Die im Europäischen Verbraucherzentrum eingegangenen Anfragen im Zusammenhang mit 
dem Hochwasser in Mitteleuropa konnten unter Berücksichtigung des Rechtsinstituts des Weg­
falls der Geschäftsgrundlage sowie der Passagierrechteverordnungen erfolgreich gelöst wer­
den. 

Ein zentraler Fall betraf Rundreisen, die Verbraucher:innen bei der Deutschen Bahn gebucht 
hatten, die jedoch aufgrund des Hochwassers nicht stattfinden konnten, da zahlreiche Zugver­
bindungen ausfielen. Anstelle der zustehenden vollständigen Erstattung des Ticketpreises bot 
die Deutsche Bahn Lediglich eine teilweise Rückzahlung an. So wurde im ersten Fall anstelle 
von € 187,89 nur € 64,-- erstattet, während im zweiten Fall anstelle von € 185,98 lediglich 
€ 31,-- angeboten wurden. 

Nach Intervention des Europäischen Verbraucherzentrums unter Berufung auf Art.18 der Bahn­
gastrechteverordnung (2021/782) konnte in beiden Fällen die vollständige Rückerstattung der 
Ticketkosten durchgesetzt werden. 

Ein weiteres häufiges Problem betraf Hotelbuchungen, bei denen Verbraucher:innen aufgrund 
des Hochwassers ihre Unterkünfte nicht erreichen konnten. Gesperrte Autobahnauffahrten und 
ausgefallene Zugverbindungen machten die Anreise unmöglich. Die betroffenen Verbrau­
cher:innen hatten bereits eigenständig versucht, eine Erstattung zu erwirken, erhielten jedoch 
keine Antwort von den jeweiligen Hotels. Das Europäische Verbraucherzentrum griff daraufhin 
ein und berief sich erfolgreich auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage, sodass den Verbrau­
cher:innen eine vollständige Rückerstattung gewährt wurde. 

Diese Fälle verdeutlichen, wie die gezielte Intervention des Europäischen Verbraucherzentrums 
maßgeblich zur Durchsetzung der Rechte von Verbraucher:innen beigetragen und eine effektive 
Lösung für Betroffene ermöglicht hat. 

Zusammenfassung und Vergleich zum Vorjahr 
Unter Gefahr am Urlaubsort werden jene Lebenssachverhalte verstanden, die eine Bedro­
hung/Gefährdung am (geplanten) Urlaubsort bedeuten. Das können Naturkatastrophen, politi­
sche Unruhen und Krankheiten sein. 

Wie wichtig und komplex das Thema für Reisende ist, zeigen die über das Jahr konstant verteil­
ten, Beratungen, Anfragen und Interventionen. Die rechtliche Beurteilung ist komplex, es müs­
sen Abgrenzungsfragen gestellt werden und oft müssen Verbraucherinnen selbst abwägen, ob 
sie es wagen zu reisen, zuwarten wollen oder ob sie jedenfalls stornieren möchten. 

Für die individuelle Beratung und konkrete Einschätzung der Lage wird der Sitz des Vertrags­
partners erfasst, der Zeitpunkt der Buchung und der geplanten Abreise geklärt und das kon­
krete Urlaubsziel ermittelt. Danach wird die Gefährdungslage mit Hilfe der Matrix des BMEIA 
und aufgrund seriöser Medienberichterstattungen ermittelt und rechtlich fundierte Information 
geboten. 

12 

III-224 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Anhang I - Bericht zur Basisförderung 202412 von 112

www.parlament.gv.at



Nach den pandemiebedingten, exorbitant hohen Anfragezahlen in den Jahren 2020 (5.820) und 
2021 (2.649), sind die Fallzahlen rückläufig. Damit pendelt sich die Zahl der Anfragen auf das 
Niveau vor Ausbruch des Coronavirus ein. 

1.1.2 Beratung Europa (EVZ) 

Im Jahr 2024 bearbeitete das Europäische Verbraucherzentrum Österreich (EVZ) insgesamt 
7.041 Fälle, darunter 4.033 Questions (Rechtsanfragen) und 3.008 Complaints (Beschwerden 
mit Intervention). 

Insbesondere bei den Complaints war ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr zu ver­
zeichnen: Während 2023 noch 2.000 Beschwerden registriert wurden, erhöhte sich diese Zahl 
2024 um 50,4 % auf 3.008 Fälle. Damit hat sich der Anteil der zeitintensiveren Beschwerdever­
fahren erheblich ausgeweitet. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die Einführung des EVZ­
Beschwerdeformulars zurückzuführen, welches eine strukturierte und effektivere Fallbearbei­
tung ermöglicht. 

Durch erfolgreiche Interventionen konnte das EVZ Österreich im Jahr 2024 Erstattungen in 
Höhe von€ 1.245.362,49 für Verbraucher: innen durchsetzen. 

Themenschwerpunkte 

Passagierrechte: Der größte Anteil der Anfragen im Jahr 2024 betraf Passagierrechte, wobei 
der Flugverkehr am häufigsten thematisiert wurde, gefolgt von Bahn- und Busreisen. Be­
schwerden über den Schiffsverkehr nahmen insbesondere in den Sommermonaten deutlich zu, 
da viele Verbraucher:innen Fähren von Italien und Griechenland nutzten. Ein häufiges Problem 
war, dass Fährunternehmen kurzfristig Routen oder Schiffe änderten, wodurch Verbraucher: in­
nen Downgrades akzeptieren mussten oder an Häfen ankamen, die Hunderte Kilometer von ih­
rem ursprünglichen Ziel entfernt Lagen (z. B. Ancona statt Triest). Dies führte zu erheblichen 
Zusatzkosten für Passagiere, die von den Fährgesellschaften häufig nicht erstattet wurden. 

Die Hauptprobleme betrafen Verspätungen, Annullierungen und ungerechtfertigte Beförde­
rungsverweigerungen. Diese Beschwerden fallen unter die vier EU-Verordnungen zu den Pas­
sagierrechten, die den Schutz von Verbrauchern im Flug-, Bahn-, Bus- und Schiffsverkehr inner­
halb der Europäischen Union regeln. 

Zusätzlich gab es zahlreiche Beschwerden zu Gepäckproblemen gemäß dem Montrealer Über­
einkommen, insbesondere zu verspätetem, beschädigtem oder verlorenem Gepäck. 

Probleme mit Billigfluggesellschaften: Fluggesellschaften wie Ryanair und Wizz Air fielen er­
neut durch unfaire Geschäftspraktiken auf: 

Probleme beim Online-Check-in & erzwungene Gebühren: Aufgrund technischer Fehler auf 
den Websites der Airlines war ein Online-Check-in nicht möglich, was zu hohen Gebühren für 
den Check-in am Flughafen führte. Es ist davon auszugehen, dass diese Praxis gezielt zur Um­
satzsteigerung eingesetzt wird. 
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Unrechtmäßige Handgepäckgebühren: Verbraucher mussten zusätzliche Gebühren für stan­
dardgroßes Handgepäck zahlen, obwohl es den geltenden Vorschriften entsprach. Gerichte in 
Spanien, Portugal, Italien und Österreich haben diese Praxis bereits als rechtswidrig eingestuft, 
doch Ryanair setzt sie weiterhin durch. 

Offene Erstattungen aus der COVID-19-Pandemie: Besonders schockierend war, dass das EVZ 
Österreich im Jahr 2024 immer noch Beschwerden von Verbraucher:innen erhielt, die auf Er­
stattungen für während der COVID-19-Pandemie stornierte Flüge warteten. Obwohl das EVZ 
diese Verbraucher: innen erfolgreich unterstützen konnte, ist es alarmierend, dass einige Passa­
giere auch vier Jahre nach der Pandemie (!) noch auf Rückzahlungen warteten - trotz der ge­
setzlichen Frist von sieben Tagen gemäß der EU-Fluggastrechteverordnung. 

Online-Plattformen: Im Jahr 2024 verzeichnete das EVZ Österreich einen deutlichen Anstieg 
an Beschwerden im Zusammenhang mit Online-Plattformen, insbesondere im E-Commerce, 
bei Reisebuchungen und Mietdiensten. 

E-Commerce: lntransparenz und Verbraucherrechtsverletzungen: Vielen Verbraucher:innen 
ist nicht bewusst, dass sie auf Plattformen wie Amazon Marketplace, Temu oder Shein bei 
Drittanbietern kaufen. Das EVZ Österreich stellte im Jahr 2024 fest, dass zahlreiche chinesi­
sche Händler EU-Verbraucherschutzgesetze ignorieren. Dies führte vermehrt zu Beschwerden 
über mangelhafte Produkte, erschwerte Rückgabeprozesse und verweigerte Gewährleistungs­
ansprüche. Auch bei Refurbed kam es häufig zu Problemen mit defekten Elektronikgeräten und 
verweigerten Reparaturen durch Drittanbieter. 

Mietwagen-Plattformen: Versteckte Risiken & unfaire Praktiken: Verbraucher:innen berich­
teten, dass ihnen trotz vorheriger Buchung kein Mietwagen ausgehändigt wurde, wenn es auf­
grund unverschuldeter Umstände wie Flugverspätungen zu einer verzögerten Abholung kam. 
Mietwagenunternehmen verweigerten Rückerstattungen und vermieteten die Fahrzeuge statt­
dessen neu. 

Online-Reisebüros (OTAs): Versteckte Gebühren & gefälschte Kundenprofile: Viele Verbrau­
cher:innen hatten Probleme mit unautorisierten Zusatzgebühren, erschwerten Rückerstattun­
gen und separaten Transportverträgen ohne klare Information über die rechtlichen Folgen. Be­
sonders problematisch war, dass OTAs gefälschte Kundenprofile erstellten, um Airline-Be­
schränkungen zu umgehen, da Fluggesellschaften Buchungen über OTAs nicht zulassen. Dies 
führte dazu, dass Verbraucher:innen beim Check-in auf Probleme stießen und zusätzliche Ge­
bühren zahlen mussten. 

Booking.com: Sicherheitsmängel & unfaire Geschäftspraktiken: Beschwerden betrafen 
Phishing-Betrug, irreführende Unterkunftsbeschreibungen, erschwerte Stornierungen und 
doppelte Abbuchungen. Zudem erhielten viele Verbraucher: innen keine Kontaktdaten der Ver­
mieter: innen, was die Durchsetzung ihrer Rechte erheblich erschwerte. 

Zahlungsdienste & „Buy Now, Pay Later"-Modelle: Zahlreiche Beschwerden betrafen Zah­
lungsdienstleisterwie Klarna. Verbraucher:innen erhielten Mahnungen, obwohl sie Verträge wi­
derrufen und Waren zurückgesandt hatten. Oft fehlte die Abstimmung zwischen den Händlern 
und Zahlungsdienstleistern. 
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Online-Coaching: Täuschung und finanzielle Risiken: Viele Beschwerden richteten sich gegen 
die Re-seller Plattform Copecart GmbH und Online-Coaches, die auf Social Media schnelle 
Reichtümer versprachen. Verbraucher: innen zahlten zwischen € 3.500,-- und € 100.000,-- für 
vermeintlich erfolgversprechende Kurse, die sich als wertlos erwiesen. 

Das EVZ Österreich unterstützte Verbraucher:innen erfolgreich bei Vertragskündigungen und 
Rückerstattungen. 

Das EVZ Österreich ist gemäß Art. 27 Abs. 1 VBKVO externe Warnstelle im Rahmen der Ver­
braucherbehördenkooperation (CPC). Die externe Warnmeldung des EVZ gegen die deutsche 
Copecart GmbH wurde von den österreichischen und deutschen Behörden (Bundeskartellan­
walt, BEV, UBA) aufgegriffen und führte zu einer Klage vor dem Landgericht Berlin. 

Digitale Gesundheitsversorgung: Im Jahr 2024 erhielt das EVZ Österreich zahlreiche Be­
schwerden von jungen Erwachsenen, die durch lnfluencer-Werbung zu DIV-Zahnkorrekturen 
der deutsche Firma Dr. Smile verleitet wurden. Diese Behandlungen, die fälschlicherweise als 
schnell und kostengünstig beworben wurden, verstießen gegen Verbraucherrechte, da die Be­
ratung durch Vertriebsmitarbeiter:innen anstelle von Zahnärztinnen erfolgte, das Widerrufs­
recht unzulässig ausgeschlossen wurde und schwere Zahnschäden entstanden. 

Dr. Smile, gegründet 2017, setzte auf ein rein digitales Behandlungsmodell mit Direktvertrieb 
über soziale Medien. Nach einer 3D-Scan-Erstellung durch Assistent: innen in Partnerpraxen er­
hielten Verbraucher:innen einen digitalen Behandlungsplan und wurden telefonisch von provi­
sionsabhängigen Verkaufsmitarbeitern zum Vertragsabschluss gedrängt. Die Behandlung er­
folgte per Post mit Aligner-Schienen, die Patientenfortschritte wurden über eine App dokumen­
tiert - ohne persönliche ärztliche Betreuung. 

Zwei Hauptkategorien von Beschwerden (über 350 Fälle} 
Irreführende Vertragsabschlüsse: Verbraucher:innen glaubten, sich lediglich beraten zu las­
sen, wurden jedoch unerwartet an kostenpflichtige Verträge gebunden. Dr. Smile verweigerte 
Widerrufe mit Verweis auf die Ausnahme von Gesundheitsdienstleistungen nach dem FAGG. 

Schwerwiegende Gesundheitsschäden: Viele Betroffene litten unter Zahnfleischrückgang, 
Zahnverlust, Kiefergelenksproblemen, Bruxismus, Migräne und Tinnitus. Korrekturbehandlun­
gen kosteten oft über€ 10.000,--. Die fehlende zahnärztliche Betreuung führte zu Verstößen 
gegen medizinische Vorschriften. 

Das EVZ Österreich setze sowohl als externe CPC-Warnstelle als auch gemeinsam mit der 
Rechtsabteilung des VKI erfolgreiche Maßnahmen gegen Dr. Smile: 

Landesgericht ZRS Wien, 46 R 68/23zw: Dr. Smile warb mit Zahnbehandlungskosten von 
€ 33,-- pro Monat, ohne jedoch die tatsächlichen Gesamtkosten oder jährlichen Zinssätze trans­
parent offenzulegen. Aufgrund dieser irreführenden Preisgestaltung wurde das Unternehmen 
mit einer Geldstrafe von€ 77.500,-- belegt. 

Verbandsklage, Handelsgericht Wien, 43 Cg 79/22y: Das Handelsgericht Wien stellte fest, 
dass Dr. Smile unzulässige Haftungsausschlüsse verwendete, um die Verantwortung für Be­
handlungsfehler und Schäden zu vermeiden. Zudem wurde die Haftung für gesundheitliche 
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Schäden unrechtmäßig ausgeschlossen. Zudem wurden Verbraucher:innen über ihren tatsäch­
lichen Vertragspartner getäuscht, da nicht klar ersichtlich war, mit wem der Vertrag abge­
schlossen wurde. 

CPC External Alert Nr. 585016.1: Dr. Smile verstieß gegen die Button-Pflicht gemäß§ 8 Abs. 
2 des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes (FAGG). Zudem wurde gegen die Pflicht zur un­
mittelbaren zahnärztlichen Behandlung nach§ 24 des Zahnärztegesetzes und§ 1 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstoßen, da ausschließlich Zahnärztinnen Pati­
entinnen behandeln dürfen - nicht lnfluencer oder Finanz-Startups. Darüber hinaus wurde fest­
gestellt, dass die Werbung von Dr. Smile irreführend war, da ein perfektes Lächeln, Einsparun­
gen bei Zahnarztbesuchen und eine besonders kurze Behandlungsdauer versprochen wurden, 
ohne diese Behauptungen realistisch belegen zu können. Dies stellte einen Verstoß gegen § 73 
Z 3,4 des Medizinproduktegesetzes in Verbindung mit§ 1 des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb dar. 

Bezirksgericht Wien, BG Innere Stadt 37 C 341/23g, rechtskräftiges Urteil: Das Gericht 
stellte fest, dass Dr. Smile gegen das Exklusivrecht zur Ausübung der Zahnmedizin gemäß§ 4 
Abs. 3, § 24 und § 26 Abs. 3 Z 1 des Zahnärztegesetzes verstieß. Zudem wurde bestätigt, dass 
Dr. Smile keine Berechtigung zur Durchführung zahnmedizinischer Behandlungen in Österreich 
besitzt. Das Gericht erklärte den Behandlungsvertrag von Dr. Smile gemäß § 879 ABGB für 
nichtig, vergleichbar mit einem Glücksspielvertrag eines Anbieters ohne österreichische Lizenz. 

Bezirksgericht Wien, BG Liesing 29C 187/23a, rechtskräftiges Urteil: Das Gericht entschied, 
dass Verbraucher:innen ein Widerrufsrecht gemäß den Vorschriften zum Haustürgeschäft zu­
steht(§ 3 KSchG). da die Verträge ausschließlich über Videoanrufe und Telefonate mit Nicht­
Zahnärzten außerhalb einer Geschäftsstelle oder Zahnarztpraxis abgeschlossen wurden. 

Dr. Smile zieht sich aus Österreich zurück: Ende 2024 zog sich Dr. Smile nach dem vorherigen 
Marktaustritt in Polen auch aus Österreich zurück. Dies ist ein bedeutender Erfolg für das EVZ 
Österreich, den VKI und das CPC-Netzwerk, insbesondere angesichts der schweren Gesund­
heitsschäden, die Dr. Smile bei zahlreichen jungen Erwachsenen verursacht hat. Die Maßnah­
men gegen Dr. Smile waren daher von großer Bedeutung, um die Öffentlichkeit für die Gefahren 
digitaler Gesundheitsdienste zu sensibilisieren - insbesondere, wenn medizinische Aufsicht 
fehlt und "Do-it-yourself"-Methoden über soziale Medien wie lnstagram und TikTok beworben 
werden. 

Durch sein konsequentes Vorgehen hat das EVZ Österreich dazu beigetragen, weiteren gesund­
heitlichen Schaden für Verbraucher: innen im Jahr 2024 und darüber hinaus zu verhindern. Wäh­
rend digitale Gesundheitsversorgung erhebliche Vorteile bieten kann, wenn sie von qualifizier­
ten Ärztinnen verantwortungsbewusst umgesetzt wird, birgt sie ernsthafte Risiken, wenn 
nicht-medizinische Akteure primär auf Gewinnmaximierung statt auf das Wohl der Patientin­
nen fokussiert sind. 

Dropshipphing: Das EVZ Österreich stellte 2024 einen deutlichen Wandel im E-Commerce fest. 
Während Verbraucher:innen früher hauptsächlich bei bekannten Online-Händlern einkauften, 
werden nun vermehrt Webshops genutzt, die über soziale Medien beworben werden. Dieses 
Geschäftsmodell, bekannt als Dropshipping, führt zu erheblichen Problemen. 
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Beim Dropshipping verkaufen Händler Produkte, ohne selbst Lagerbestände zu führen. Statt­
dessen werden Bestellungen direkt an Drittanbieter, häufig außerhalb der EU (z. B. in China), 
weitergeleitet. Dies ermöglicht niedrige Einstiegshürden und hohe Gewinne, hat aber zu einer 
drastischen Zunahme an Beschwerden geführt, insbesondere seit der COVID-19-Pandemie. 
Viele Dropshipping-Webshops nutzen irreführende Werbung, mangelnde Transparenz und un­
zureichenden Kundenservice. Verbraucher:innen gehen oft davon aus, bei einem seriösen euro­
päischen Händler zu kaufen, erhalten jedoch Ware aus Nicht-EU-Ländern, was zu langen Lie­
ferzeiten, versteckten Zollgebühren, mangelhafter oder unsicherer Produktqualität und Prob­
lemen bei Rücksendungen führt. 

Finanzbetrug,;_lm Jahr 2024 verzeichnete das EVZ Österreich einen starken Anstieg von Finanz­
betrug und lnvestitionsscams, wobei Betrüger zunehmend künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, 
um ihre Täuschungsmethoden zu perfektionieren. 

Besonders besorgniserregend ist der Einsatz von Deepfake-Videos und Kl-gesteuerter Stimm­
klonung, mit denen Betrüger bekannte Persönlichkeiten täuschend echt imitieren. Dadurch ge­
lingt es ihnen, Verbraucher:innen zu Investitionen in Kryptowährungen und NFTs zu verleiten. 
Die zunehmende technische Raffinesse erschwert es den Opfern, Betrug zu erkennen. 

Mehrere Fälle in Österreich zeigen, dass Betrüger prominente Persönlichkeiten wie Miriam 
Weichselbraun, Arnold Schwarzenegger und Armin Assinger für ihre Fake-Profile nutzen. Eine 
Konsumentin fiel auf ein Deepfake-Video und Kl-generierte Stimmaufnahmen herein und über­
wies€ 50.000,-- an Betrüger, nachdem sie glaubte, mit der ORF-Moderatorin Miriam Weichsel­
braun zu kommunizieren. In ähnlichen Fällen wurden Deepfake-Videos von Arnold Schwar­
zenegger und Armin Assinger eingesetzt, um Menschen von vermeintlich sicheren Investitions­
möglichkeiten zu überzeugen. 

Ein weiteres Beispiel ist der Fall einer 18-jährigen Studentin, die über die Dating-App Tinder mit 
einer Person in Kontakt kam, die sich als aus Großbritannien nach Wien gezogener Expat aus­
gab. Nach dem Aufbau einer Vertrauensbasis gab der Betrüger vor, als Finanzinvestor tätig zu 
sein, und bot der Studentin an, mit einer Investition von € 5.000,-- in Kryptowährungen eine 
Rendite von€ 20.000,-- zu erzielen. Aufgrund der emotionalen Bindung und der überzeugenden 
Kommunikation überwies die Studentin das Geld. Kurz darauf brach der Betrüger den Kontakt 
ab, löschte sein Profil und das Geld konnte weder durch die Polizei noch durch die Bank zurück­
geholt werden. 

Diese Fälle verdeutlichen das wachsende Problem von Kl-gestütztem Finanzbetrug, bei denen 
Betrüger modernste Technologie nutzen, um Menschen zu finanziellen Entscheidungen zu ma­
nipulieren. Die Integration von KI in diese Betrugsmaschen verstärkt deren Wirkung erheblich, 
weshalb Verbraucher:innenbildung eine zentrale Rolle spielt. Es ist entscheidend, das Bewusst­
sein für diese neuen Betrugsmethoden zu schärfen und Verbraucher: innen mit den notwendigen 
Kenntnissen auszustatten, um solche Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen und sich davor 
zu schützen. 

Online-Streitbeilegung (DDR) 

Das Europäische Verbraucherzentrum Österreich (EVZ) nimmt seit 15. Februar 2016 die Unter­
stützungsaufgaben gemäß Artikel 7 der DDR-Verordnung (VO Nr. 524/2013) als nationale OS-
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Kontaktstelle wahr. Das Europäische Verbraucherzentrum Österreich (EVZ) nimmt zudem seit 
dem 15. Februar 2016 Unterstützungsaufgaben gemäß Artikel 14 der Richtlinie 2013/11/EU so­
wie§ 20 des Alternative-Streitbeilegungs-Gesetzes (AStG) wahr. Verbraucher:innen erhalten 
Unterstützung bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten aus Kauf- und Dienstleistungsver-trä­
gen, indem sie über die zuständigen Alternativen Streitbeilegungsstellen (AS-Stellen) und das 
jeweilige Streitbeil eg u ngsve rfa h re n im b et rettenden E U-M itg Li edstaat informiert werden. 

Das Europäische Verbraucherzentrum Österreich erhielt im Berichtszeitraum 1.1.2024 bis 
31.12.2024 225 Anfragen über die E-Mail-Adresse odr@europakonsument.at und 127 Anfragen 
über die von der Europäischen Kommission bereitgestellte Online-Streitschlichtungsplattform 
(OS-Plattform). Es zeigte sich, dass sowohl Konsumentinnen als auch Unternehmen überwie­
gend per E-Mail mit dem Europäischen Verbraucherzentrum Österreich in Kontakt traten. Die 
E-Mail-Kommunikation wurde der Nutzung der OS-Plattform vorgezogen, wobei das Verhältnis 
bei 64 % E-Mail zu 36 % OS-Plattform Lag. Seit Mai werden die E-Mails über ein vom VKI neu 
eingeführtes Ticketsystem erfasst, welches die Fallbearbeitung erheblich effizienter und struk­
turierter gestaltet. 

Von den Anfragen, die direkt über die OS-Plattform eingingen, wurden 121 Anfragen von Kon­
sumentinnen und 6 Anfragen von Unternehmen registriert: 

Erhalten Beschwerde/Direktes Gespräch 

GESAMT 127 

Vom Verbraucher 121 

Vom Händler 6 

Von der Streitbei legungsstelle 0 

Von der nationalen Kontaktstelle 0 

Abbildung 6: Beratungsstatistik 2024 

Bei der OS-Plattform handelt es sich um ein Streitschlichtungsportal, welches von der Europä­
ischen Kommission betrieben wird. Sowohl Verbraucher:innen als auch Unternehmen können 
sich an die OS-Plattform wenden. Die OS-Plattform enthält ein standardisiertes Beschwerde­
formular in allen Amtssprachen der Europäischen Union sowie Funktionen wie insbesondere 
die Ermittlung der für Beschwerdeführer:innen zuständigen nationalen Alternativen Streitbei­
legungsstelle. 

Themenschwerpunkte 

Das Europäische Verbraucherzentrum Österreich erhielt überwiegend Anfragen zu Waren für 
Verbraucher: innen sowie zu Verkehrsdienstleistungen - dabei nahezu ausschließlich zum Flug­
verkehr. Die Beschwerdefälle betrafen vor allem Flugstornierungen und Flugverspätungen, bei 
denen Airlines unter anderem eine Ausgleichszahlung nach der VO (EG) 261/2004 zu Unrecht 
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verweigerten. Die meisten Beschwerden im Bereich Flugverkehr richteten sich gegen die Flug­
linien Ryanair und Wizz Air. 
Die Anfragen zu Waren für Verbraucher: innen betrafen hauptsächlich Beschwerden zum Wider­
rufsrecht im Fernabsatz. Ein weiteres häufiges Thema waren Account-Probleme bei Online­
Dienstanbietern, insbesondere bei Social-Media-Plattformen. 

Sowohl Konsument: innen als auch Unternehmen wandten sich mit technischen Fragen zur Nut­
zung der OS-Plattform an das Europäische Verbraucherzentrum Österreich. Verbraucher: innen 
benötigten insbesondere Unterstützung bei der Einreichung eines direkten Gesprächs mit ei­
nem Unternehmen sowie bei der Übermittlung einer Beschwerde unter Angabe einer Alternati­
ven Streitbeilegungsstelle. Unternehmen aus Österreich ersuchten vor allem um technische 
Hilfe bei der Registrierung auf der OS-Plattform, beim Zugriff auf erhaltene direkte Gespräche 
und Beschwerden sowie bei der Verknüpfung von Beschwerden mit ihrem Unternehmensac­
count. 

Weitere Anfragen betrafen die Informationspflicht von Unternehmen über die OS-Plattform ge­
mäß Art 14 ODR Verordnung. Unternehmen sind verpflichtet, Konsumentinnen über einen Link 
in ihrem Webshop über die Online-Streitbeilegungsplattform zu informieren: „Verbraucher ha­
ben die Möglichkeit, Beschwerden an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU zu richten: 
https:// ec.europa.eu/od r" 

Abschließend ist festzuhalten, dass viele Konsumentinnen irrtümlich annahmen, das Europäi­
sche Verbraucherzentrum als nationale OS-Kontaktstelle sei der Kundendienst des jeweils be­
troffenen Unternehmens. Das Europäische Verbraucherzentrum Österreich hat daher die Euro­
päische Kommission gebeten, die Informationen über die Aufgaben der nationalen OS-Kontakt­
stellen klarer und verständlicher zu gestalten, um künftig Verwechslungen mit Unternehmens­
kundendiensten zu vermeiden. 

1.1.2.1 Art 20 der Dienstleistungsrichtlinie 

Diskriminierung aufgrund des Wohnsitzes/der Staatsangehörigkeit: Seit dem 3.12.2018 ist die 
Geoblocking Verordnung 2018/302 bei Diskriminierung von Konsumentinnen aufgrund ihrer 
Nationalität oder ihres Wohnsitzes bei grenzüberschreitenden Einkäufen anwendbar. Neben der 
Geoblocking Verordnung bestimmt Art 20 Abs. 2 der Dienstleistungsrichtlinie (DL-RL), dass all­
gemeine Bedingungen für den Zugang zu einer Dienstleistung keine auf der Staatsangehörigkeit 
oder dem Wohnsitz von Konsumentinnen beruhenden diskriminierenden Bestimmungen ent­
halten dürfen. Unterschiede in den Zugangsbedingungen sind nur zulässig, sofern diese unmit­
telbar durch objektive Kriterien gerechtfertigt sind. Art 20 Absatz 2 DL-RL findet insoweit An­
wendung wie die Geoblocking Verordnung keine spezielleren Bestimmungen festlegt (Art 1 Abs. 
7 Geoblocking Verordnung). 

Das EVZ Österreich erhielt im fünfzehnten Berichtszeitraum Anfragen zu nachfolgenden Bran­
chen hinsichtlich Art 20 Abs. 2 DL-RL und hinsichtlich der Geoblocking Verordnung: 
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p;e Chart Branche/Dienstleistung Geoblocking 2024 ..:-- "~ · · 

Economic Seetor 
Total lssues: 68 

COMMUNICATION - Telephone and tele ... 4 

• TRANSPORT - Purchase of vehicles - Mo ... 4 

• TRANSPORT - Transport services - Passe... 4 

MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICE ... 3 

• RECREATION AN D CULTURE - Recreatio ... 3 

FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMEN ... 2 

FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMEN ... 2 

• FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMEN ... 2 

HEALTH - Out-patient services - Parame ... 2 

MISCELLAN EOUS GOODS AND SERVICE ... 2 

Other. .. 40 

Abbildung 7: Pie Chart: Branche/Dienstleistung Geoblocking 2024 

Die überwiegende Anzahl der Anfragen betraf die Branche Transport. Die Anfragen bezogen 
sich dabei u. a. auf den grenzüberschreitenden Autokauf, Einheimischen Tarife und andere Ti­
cketregelungen (Flug und Bahn). Die Branche Haushaltszubehör beinhaltete vordergründig An­
fragen zu den großen Preisunterschieden zwischen den beiden Ländern Österreich und 
Deutschland und damit verbundenen Lieferbeschränkungen. Mehrere Anfragen erhielt das EVZ 
Österreich außerdem in der Branche Kommunikation. Die Anfragen betrafen in erster Linie den 
beschränkten Zugang zu Werbeaktionen und Herstellergarantien beim Kauf von Mobilfunkge­
räten. Im Bereich Erholung und Kultur erhielt das EVZ Österreich u. a. Anfragen zu Videospielen, 
Streaming Plattformen und zum Zugang zu Handyapplikationen. 

Bemerkenswert ist, dass das EVZ Österreich im Jahr 2024 auch mehrere Anfragen zu Themen 
aus dem Gesundheitssektor sowie dem Banken- und Versicherungssektor erhielt. Diese Berei­
che sind zwar vom Anwendungsbereich der Geoblocking-Verordnung und der Dienstleistungs­
richtlinie ausgenommen, dennoch zeigen die eingegangenen Beschwerden, dass dort zuneh­
mend Ungleichbehandlungen auftreten. 

Zum Beispiel wurde in einem Fall für ein deutsches Bankkonto keine österreichische Telefon­
nummer zur Authentifizierung zugelassen. Auch, wenn Banken vom Anwendungsbereich der 
Geoblocking Verordnung ausgenommen sind, war dies als mit dem Gleichheitsgrundsatz (Art 
21 Grundrechtecharta) unvereinbar zu werten. Darüber hinaus waren etwaige vertragsrechtli­
che Grundlagen beachtlich (§ 864a ABGB und § 879 Abs 3 ABGB). 

Das EVZ Österreich hat die EU-Kommission daher auf diesen Regelungsbedarf aufmerksam ge­
macht. 

Das EVZ Österreich erhielt im fünfzehnten Berichtszeitraum Anfragen von Verbraucher:innen 
aus Österreich zu nachfolgenden EU-Staaten hinsichtlich Art 20 Abs. 2 DL-RL und hinsichtlich 
der Geoblocking Verordnung: 
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Pie Chart EU/ EWR Staat Geoblocking 2024 · _ · • " 

Trader Country 
Total lssues: 58 

Germany 

• lreland 

• Luxembourg 

ltaly 

• France 

Sweden 

Czech Republic 

• Hungary 

Portugal 

Spain 

• The Netherlands 

Abbildung 8: Pie Chart: EU/EWR Staat Geoblocking 2024 

33 

Über 50 % der Anfragen betraf deutsche Unternehmen, darunter zahlreiche Online-Shops (u. a. 
XXX Lutz, Hornbach, OBI, DM und Emma Matratze), die Deutsche Post, das Mobilfunkunterneh­
men Samsung, sowie die Autoherstellerinnen BMW und VW. Weitere Anfragen wurden außer­
dem zu deutschen Banken und Versicherungen registriert (z. 8. ING und Debeka). 

Der zweitgrößte Anteil der Anfragen betraf die irischen Unternehmen Google und Apple, sowie 
Ryanair. Weitere Anfragen betrafen das in Luxemburg sitzenden Unternehmen Amazon als Ver­
kaufsplattform aber auch als direkte Vertragspartnerin. 

Das EVZ Österreich erhielt im fünfzehnten Berichtszeitraum 10 Anfragen von Art. 8-Stellen aus 
nachfolgenden EU-Mitgliedsstaaten hinsichtlich Art 20 Abs. 2 DL-RL und hinsichtlich der Ge­
oblocking Verordnung: 

Pie Chart Art 8 Geoblocking Konta~ellen 2024 •: • • 

Consumer Country 

Total lssues: 1 o 

Germany 

• Austria 

• Germany 

Hungary 

• ltaly 

ltaly 

M alta 

• Romania 

Slovakia 

Abbildung 9: Pie Chart: Art 8 Geoblocking Kontakstellen 2024 
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Die Anfragen betrafen u. a. die Verweigerung des Verkaufs von Skipässen und Saisonkarten zu 
vergünstigten Tarifen, Ticketbestimmungen der Austrian Airlines und die CTS Eventim Austria 
GmbH als Veranstalterin der Taylor Swift Konzerte in Wien. Des Weiteren wurden Anfragen zu 
österreichischen Versicherungen und Banken registriert (z. B. Raiffeisen und Allianz). 

Die Anfragen zu den genannten Fluglinien wurden gemäß Art. 23 der Verordnung (EG) Nr. 
1008/2008 beraten. 

1.1.2.2 Art 21 Dienstleistungsrichtlinie 

Das Europäische Verbraucherzentrum Österreich (EVZ), angesiedelt beim Verein für Konsu­
menteninformation (VKI), nimmt seit 1. Jänner 2010 die Informationsaufgaben nach Art 20 und 
21 der Dienstleistungsrichtlinie (DL-RL) und seit 3. Dezember 2018 die Informationsaufgaben 
nach Art 8 der Geoblocking Verordnung im Hinblick auf Verbraucher:innen aus Österreich und 
anderen EU/EWR-Staaten wahr. 

Im fünfzehnten Berichtszeitraum (01.01.2024 - 31.12.2024) verzeichnete das EVZ Österreich 
insgesamt 911 Anfragen - ein Zuwachs von 2,94 % gegenüber dem Vorjahr (885 Anfragen) 
758 Anfragen wurden von Konsument: innen registriert, 143 Anfragen von Art 21 Stellen (Dienst­
Leistungsrichtlinie) und 10 Anfragen von Art 8 Geoblocking Kontaktstellen. 843 Anfragen betra­
fen grenzüberschreitende Dienstleistungen (Art 21 Abs. l Lit a -c), 68 Anfragen betrafen Geoblo­
cking (Art 20 Abs. 2 DL-RL/Geoblocking Verordnung). Die Bearbeitungsdauer war abhängig von 
der Fallkonstellation, der Durchschnittswert Lag bei 35 Minuten bis 2,4 Stunden. 

Laut einer Studie der EU-Kommission reichen lediglich 5-10 % der betroffenen Verbraucher:in­
nenbeschwerden wegen Verstößen gegen die Geoblocking-Verordnung bzw. Dienstleistungs­
richtlinie ein. Die tatsächliche Zahl der Betroffenen in diesen Rechtsbereichen liegt daher höher. 
Die Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt erleichtert die Erbringung 
von Dienstleistungen in EU bzw. EWR-Mitgliedstaaten. Gemäß Art. 21 der Dienstleistungsricht­
Linie (DL-RL) haben Konsumentinnen das Recht, in ihrem Mitgliedstaat Unterstützung zu den 
rechtlichen Rahmenbedingungen - insbesondere den Verbraucherschutzvorschriften - zu 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen zu erhalten. Ziel der Bestimmung ist das Vertrauen 
von Konsumentinnen in den EU-Binnenmarkt zu stärken. 

Das EVZ Österreich erhielt im fünftzehnten Berichtszeitraum Anfragen zu nachfolgenden Bran­
chen: 
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Pie Chart Branche/Dienstleistung 2024 ...;.. )0 ~ • • 

Economic Seetor 
Total lssues: 843 

TRANSPORT - Operation of personal t... 205 

• EDUCATION - Educat ion not definable .. 76 

• RECREATION AND CULTURE - Package .. 49 

M ISCELLANEOUS GOODS AND SERVIC. .. 47 

• RECREATION AND CULTURE - Recreati... 44 

RECREATION AND CULTURE - Recreati... 32 

RESTAURANTS, HOTELS AND TIM ES HA ... 25 

• OUTSIDE OF COICOP 19 

TRANSPORT - Car Hire 18 

TRANSPORT - Transport services - Pass... 17 

Other. .. 311 

Abbildung 10 - Branche/Dienstleistung 2024 

Die höchste Anzahl der Anfragen betraf erneut die Branche Transport. Die Beschwerden rich­
teten sich dabei größtenteils gegen die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Akti­
engesellschaft (ASFINAG). Kern des Sachverhalts war die Behauptung, dass Konsumentinnen 
die Autobahnvignette entweder falsch oder gar nicht angebracht hätten und daher zur Zahlung 
einer Ersatzmaut aufgefordert wurden. 

Weitere Beschwerden betrafen Bußgelder wegen Vergehen gegen die italienische Straßenver­
kehrsordnung bzw. Maut oder Parkstrafen. Viele Autourlauber:innen erhielten nach ihrer Rück­
kehr aus Italien, Kroatien oder Ungarn Mahnschreiben diverser Inkasso- oder Anwaltsbüros. 

Das EVZ Österreich erhielt im Jahr 2024 wieder zahlreiche Beschwerden zu Online-Coaching. 
Angesichts steigender Preise suchten viele Konsument: innen nach zusätzlichen Einkommens­
quellen. Auffallend war, dass sich die Beschwerden im Vergleich zu den beiden Vorjahren nicht 
hauptsächlich auf die Reseller Plattformen Copecart GmbH oder Digistore24 GmbH be­
schränkten, sondern von diversen Coaches auch direkt angeboten wurden (z.B. von dem deut­
schen Coach Philipp Lang). 

Das EVZ Österreich erhielt im fünfzehnten Berichtszeitraum Anfragen von Verbraucher:innen 
aus Österreich zu nachfolgenden EU-Staaten: 
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Pie Chart EU/EWR Staat 2024 ~:-· „" · 

Trader Country 
Total lssues: 700 

Germany 357 

• ltaly 100 

• Hungary 48 

Austria 29 

• The Netherlands 24 

United Kingdom 19 

Luxembourg 15 

• Spain 14 

Slovenia 10 

France 

Other. .. 75 

Abbildung 11: Pie Chart: EU/EWR Staat 2024 

Die Statistik zeigt, dass Konsument: innen aus Österreich vorwiegend Waren und Dienstleistun­
gen von deutschen Unternehmen beziehen. Die Anfragen betrafen deutsche Coaching Anbieter 
(u. a. die Reseller-Plattformen CopeCart und Digistore24, die „Agentur zur Freiheit" von Philipp 
Lang bzw. die Bodo Schäfer Akademie). Zahlreiche Beschwerden gingen zu abgesagten Veran­
staltungen ohne Rückerstattung (den abgesagten Laufevent Color Obstacle Rush in Wien der 
deutschen VE Volkslauf Events GmbH, Konzerte des Veranstalters media.one GmbH) ein. Ein 
zentrales Thema waren lnsolvenzen, insbesondere des deutschen Reiseveranstalters FTI Tou­
ristik GmbH sowie der Internetstores GmbH. 

Zahlreiche Beschwerden betrafen 2024 erneut Italien. Diese bezogen sich größtenteils auf Buß­
geldforderungen wegen angeblicher Vergehen gegen die italienische Straßenverkehrsordnung 
(Einfahrt in die verkehrsberuhigte Zone in italienischen Innenstädten, Befahren der Busspur, 
nicht bezahlte Maut oder Parkstrafen). Die Bußgelder wurden massenhaft von italienischen bzw. 
österreichischen lnkassogesellschaften (Nivi SpA, ETI Experts GmbH, EWD Inkasso GmbH) ein­
getrieben. Diese Vorgehensweise war als illegal einzustufen, da private lnkassogesellschaften 
keine Verwaltungsstrafen nach dem EU-Verwaltungsstrafvollstreckungsgesetz eintreiben dür­
fen, die Eintreibung ist den Verwaltungsbehörden vorbehalten. 

Auch Ungarn betreffen Beschwerden und standen größtenteils im Zusammenhang mit Ver­
kehrsstrafen und der ungarischen Autobahnmaut. Weitere Beschwerden betrafen den Hand­
werkssektor sowie Abo- und Kostenfallen diverser Datingseiten, welche von dem ungarischen 
Unternehmen Howlogic Kft betrieben werden. 

Das EVZ Österreich erhielt im fünfzehnten Berichtszeitraum Anfragen von Art. 21-Stellen aus 
nachfolgenden EU-Staaten: 
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Art 21Abs1 lit b und c DL-RL 

Gemäß Art 21 Abs. 1 lit b und c DL-RL haben Konsumentinnen im Falle eines Konflikts mit 
Dienstleistungsunternehmen das Recht, über die ihnen zustehenden Rechte, Rechtsbehelfe und 
Verbände und Organisationen, die im Streitfall beraten und unterstützen, informiert zu werden. 

Die Tätigkeit des EVZ Österreich als Art 21-Stelle, stellt diesbezüglich eine One-Stop-Shop­
Funktion dar. Konsumentinnen erhalten rasch und unbürokratisch Auskunft über ihre Rechte, 
das in ihrem Fall anzuwendende Recht, den Gerichtsstand sowie entsprechende Rechtsbehelfe. 

Bezüglich der Verbände und Organisationen, die im Streitfall unterstützen, kann direkt auf das 
EVZ-Netzwerk verwiesen werden. Konsumentinnen werten es als positiv, dass dieselbe Stelle, 
die allgemeine Informationen zu dem Beschwerdefall erteilt, sich zugleich auch individuell um 
den Beschwerdefall annehmen und bei den betroffenen Unternehmen intervenieren kann. 

Asfinag: Die EU-Richtlinie 520/2021 sieht seit dem 19.10.2021 den EU-weiten Austausch von 
Fahrzeughalterdaten über das Datenaustauschverfahren EUCARIS auch für Mautvergehen vor. 
Mit der Novellierung des Bundesstraßenmautgesetzes 2002 wurde die genannte EU-Richtlinie 
in nationales österreichisches Recht umgesetzt (Veröffentlichung am 27.07.2021, BGBL. 1 Nr. 
155/2021). Die ASFINAG als Mautbetreiberin in Österreich ist seither befugt, bei Verdacht einer 
Mautprellerei einen automationsunterstützten Datenabruf aus Fahrzeugzulassungsregistern 
anderer EU-Mitgliedstaaten zu veranlassen und Ersatzmautforderungen grenzüberschreitend 
einzutreiben. 

In der Regel sahen sich EU-ausländische Konsumentinnen, vor allem aus Italien, mit der Be­
hauptung konfrontiert, dass sie die Vignette falsch oder gar nicht an der Windschutzscheibe 
ihres Fahrzeuges angebracht hätten. Sie erhielten aus diesem Grund entweder eine Aufforde­
rung zur Zahlung von€ 120,-- (Ersatzmautforderung) oder gleich eine Mitteilung, dass die Er­
satzmautforderung storniert wurde und ein Verwaltungsstrafverfahren bei der zuständigen Be­
zirksverwaltungsbehörde eingeleitet wurde. Die Konsumentinnen erhielten jedoch hierzu keine 
Beweisbilder, die es ihnen ermöglicht bzw. erleichtert hätten, die Rechtmäßigkeit der Forderung 
nachzuprüfen. Nach Intervention des EVZ Österreich wurden unrechtmäßige Zahlungsforde­
rungen storniert und berechtigte Zahlungsfristen verlängert. Konsumentinnen erhielten Be­
weisfotos sowie Sendungsnummern für nicht zugestellte Ersatzmautforderungen. 

In Kooperation mit dem Europäischen Verbraucherzentrum Italien wurde eine Informations­
bzw. Präventionskampagne erarbeitet, die auch von der italienischen Tageszeitung La Repub­
blica aufgegriffen wurde. 1 Der Erfolg der gemeinsamen Informationskampagne spiegelt sich im 
deutlichen Rückgang der Beschwerden gegen die ASFINAG im Vergleich zum Vorjahr wider. 
Zum Vergleich: Während das EVZ Österreich als Art. 21-Stelle im vierzehnten Berichtszeitraum 
247 Beschwerden aus Italien erhielt, Lagen die Beschwerden im fünfzehnten Berichtszeitraum 
bei 90. 

1 https:Uwww.euroconsumatori.org /de/broschueren maut vignette osterreich 
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Online-Coaching: Zahlreiche Beschwerden richteten sich 2024 gegen Online-Coaching Unter­
nehmen. Bedingt durch Preissteigerungen waren viele Konsumentinnen auf der Suche nach 
Nebeneinkünften. Besonders betroffen waren junge Erwachsene, alleinerziehende Mütter, Ar­
beitslose und Pensionistinnen. 

Nach vorgetäuschten „Bewerbungsgesprächen" wurden Konsumentinnen von eigens geschul­
ten Verkaufsagentinnen (sogenannten Closer) per Telefon oder Videocall zum Erwerb von teu­
ren Coaching Dienstleistungen gedrängt. Die Kosten hierfür lagen meist im vier-, nicht selten 
auch im fünfstelligen Bereich. 

Das Geschäftskonzept hinter derartigen Online-Coachings ist fragwürdig. Ziel sei es, sich ein 
passives Einkommen aufzubauen (z.B. durch einen eigenen Dropshipping-Webshop, durch den 
Verkauf von Internet-Domains, durch Affiliate Marketing oder um selbst Coach oder CLoser zu 
werden - oder auch um mit der Ablichtung der eigenen Füße Geld zu verdienen). Verkauft wur­
den in der Regel vorab aufgezeichnete Coaching-Videos von minderer Qualität, in denen ledig­
lich Binsenweisheiten erklärt wurden. Das von den Coaches versprochene monatliche fünfstel­
lige Zusatzeinkommen (Zitat von Coach Philipp Lang: „Ich helfe Menschen in 33 Tagen 
€ 10.000,-- - € 25.000,-- pro Monat zu verdienen") konnte in keinem einzigen Fall erzielt werden. 
Neben den Versprechungen, das große Geld zu verdienen, wurden auch einige Coaching-Ver­
träge im Zusammenhang mit der persönlichen Entwicklung (Umgang mit Sensibilität oder „Nar­
zissten", Flirt-Coachings etc.) registriert. 

Auch in diesem Jahr wurden wie o.a. zahlreiche Beschwerden gegen die Reseller Plattformen 
Digistore24 und CopeCart registriert. Es handelt sich hierbei um Reseller-Plattformen, auf de­
nen Verträge über Check-out Links (keine Webshops) abgeschlossen werden. Einige Verträge 
wurden jedoch nicht durch Reseller Plattformen, sondern durch die Coaches (bzw. deren Un­
ternehmen) direkt abgeschlossen. 

Bei den genannten Coaching-Verträgen waren zahlreiche Rechtsverstöße festzustellen: Ver­
stoß gegen die Doppelbestätigungspflicht bei telefonisch abgeschlossenen Verträgen, rechts­
widriger Ausschluss des Widerrufsrechts nach dem Fernabsatz, auffallendes Missverhältnis 
zwischen Preis und Leistung (Laesio enormis, Wucher), arglistige Täuschung und Irreführung, 
Verstoß gegen das deutsche Fernunterrichtsschutzgesetz. 

Public Enforcement:_Aufgrund der Vielzahl der Beschwerden, v.a. im Letzten Berichtszeitraum, 
wurde das deutsche Unternehmen Copecart GmbH von dem EVZ Österreich im Rahmen der 
Verbraucherbehördenkooperation (CPC) am 20.2.2023 angezeigt (externe Warnmeldung Num­
mer, 485837). Die zuständige österreichische Behörde (Bundeskartellanwalt) leitete daraufhin 
basierend auf dieser Meldung ein Durchsetzungsersuchen an die deutschen Behörden weiter. 
In weiterer Folge wurde die CopeCart GmbH vor dem Landgericht Berlin verklagt, das Verfahren 
ist aktuell anhängig. 

Der Fall verdeutlicht die zentrale Rolle des EVZ Österreich als externe CPC-Warnstelle und die 
enge Zusammenarbeit innerhalb des CPC-Netzwerks. Die koordinierte Vorgehensweise zwi­
schen dem EVZ Österreich, den Verbraucherbehörden und der Justiz zeigt, wie effektive be­
hördliche Kooperation Letztlich zu gerichtlichen Maßnahmen, wie der Klage in Berlin, führen 
kann. 
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Unterlassungsklageverfahren des vzbv gegen CopeCart nach Warnmeldung EVZ Österreich 

Beauftra­
gung des 

vzbv durch 
UBA 

28. März 2024 

Abmahnung 
von vzbv 

11. April 2024 

Klageerhe­
bung durch 
Anwalt von 

vzbv 
12. Juni 2024 

Klageerwide­
rung durch 
Anwalt von 

CopeCart 
9. Oktober 2024 

Replik auf Kla­
geerwiderung 
durch Anwalt 

von vzbv 
15. November 2024 

• 
mündliche 

Verhandlung 
vor dem LG 

Berlin II 
6. Februar 2024 

Abbildung 13: Unterlassungsklageverfahren des vzbv gg CopeCart nach Wahrnehmung EVZ Öster­
reich 

Private Enforcement: Das Unternehmen Copecart GmbH wurde nach Anzeige des EVZ Öster­
reich von der Rechtsabteilung des Vereins für Konsumenteninformation geklagt. Online­
Coaching Unternehmen versuchen die verbraucherrechtlichen Bestimmungen zu umgehen, in­
dem sie behaupten, es handle sich um Unternehmensgeschäfte. Das österreichische Recht ist 
hier im europäischen Vergleich großzügiger, in dem es gemäß§ 1Abs3 KSchG auch sog. Vor­
bereitungsgeschäfte als Verbrauchergeschäfte einstuft. Sitzt das Unternehmen nun aber in 
Deutschland, muss zunächst geklärt werden, ob der Coachingvertrag auf EU-rechtlicher Ebene 
als Verbrauchergeschäft einzustufen ist, bevor vor den österreichischen Gerichten (unter der 
Anwendung des günstigeren österreichischen Rechts) geklagt werden kann. 

Im Dezember 2024 hat das HG Wien entschieden, dass grundsätzlich ein Verbrauchergeschäft 
gemäß Art 17 EuGVVO vorliegt. Diese Entscheidung hat erhebliche Auswirkung auf bestehende 
und künftige Coaching-Verträge. 

Online-Coaching und verbundene Kreditverträge: In dem Zusammenhang fiel auf, dass di­
verse Online-Coachings gemeinsam mit einem Kreditvertrag angeboten wurden. Die Konsu­
mentinnen erhielten in diesen Fällen keine ausreichenden vorvertraglichen Informationen, es 
wurde keine Bonitätsprüfung durchgeführt und die Konsument: innen sahen sich mit einem sehr 
hohen Zinssatz konfrontiert (z.B. Klarna Bank mit 17,90 % effektiver Jahreszinssatz). 

In einem gemeinsamen Zoom-Meeting des EVZ Österreich mit Klarna am 9.9.2024 wurde die­
ses Geschäftsmodell beleuchtet und stark kritisiert. Etwaige Coaching-Webseiten wurden 
Klarna zur Überprüfung weitergeleitet. Klarna hat daraufhin die Zusammenarbeit mit der 
Coaching-Seite Fußbusiness.de beendet. 

Autokauf: Weitere Beschwerden betrafen den Autokauf sowie Reparaturarbeiten, Ersatzteil­
käufe oder die fehlerhafte Verrechnung der Mehrwertsteuer beim Neuwagenkauf. 
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Bußgeldforderungen: 
Bußgelder Italien: Eine hohe Anzahl an Beschwerden betraf Bußgeldforderungen wegen an­
geblicher Vergehen gegen die italienische Straßenverkehrsordnung (Einfahrt in die verkehrsbe­
ruhigte Zone in italienischen Innenstädten, Befahren der Busspur, nicht bezahlte Maut oder 
Parkstrafen). Die Bußgelder wurden massenhaft von italienischen und österreichischen lnkas­
sogesellschaften (Nivi SpA, ETI Experts GmbH, EWD Inkasso GmbH) eingetrieben. 

Betroffene Konsumentinnen konnten informiert werden, dass es sich bei den Bußgeldern um 
Verwaltungsstrafen handelt, die grenzüberschreitend nur von den zuständigen Verwaltungsbe­
hörden eingetrieben werden dürfen(EU-VStVG). Das Vorgehen der österreichischen lnkassoge­
sellschaften wurde als illegal eingestuft. 

Für italienische Verkehrstrafen beträgt die Verfolgungsverjährung ab Gesetzesübertretung 360 
Tage. In vielen Fällen war diese Frist bereits verstrichen. Zum Teil erhielten Konsumentinnen 
erst mehrere Jahre später die erste Mitteilung. Konsumentinnen wurden über die Verjährungs­
bestimmungen informiert, von einer Zahlung der Bußgelder konnte abgeraten werden. 

Slowenisches Anwaltsbüro Dr. Tischler: Im fünfzehnten Berichtszeitraum erhielt das EVZ Ös­
terreich zusätzliche Beschwerden gegen das slowenische Anwaltsbüro Dr. Tischler. Der Anwalt 
treibt Parkstrafen z.B. aus Kroatien ein, wobei er unverhältnismäßig hohe Gebühren aufschlägt. 
In einigen Fällen konnte eine Reduktion der Forderung erreicht werden. Auf dem Study Visit in 
Innsbruck (16.12.2024 - 18.12.2024) wurde die Problematik dieser unlauteren Geschäftspraxis 
des Anwaltsbüros mit dem anwesenden EVZ Kroatien besprochen. Dr. Tischler wurde in weite­
rer Folge von dem EVZ Kroatien bei der slowenischen Rechtsanwaltskammer angezeigt, ein 
Disziplinarverfahren wurde in Slowenien eingeleitet. 

Bearbeitungsgebühren Mietauto: Wurden Mautvergehen, Verkehrsstrafen oder Parkstrafen 
mit Mietautos begangen, wurden Konsumentinnen zum Teil zusätzlich Bearbeitungsgebühren 
in der Höhe von ca.€ 50,-- vom Mietunternehmen verrechnet. Die italienische Wettbewerbsbe­
hörde hat im Juni 2022 entschieden, dass eine solche Bearbeitungsgebühr unzulässig ist 
(https:// ecc-n etita lia. it/ e n/n ews/ ca r-renta l-the-co nt ra ctua l-term-esta blish i ng-a-pe n a lty-i n-the 
-event-of-a-traffic-ticket-is-abusive/l. Auch nach dem österreichischen Recht sind die Gebühren 
als gröblich benachteiligend und dementsprechend als unzulässig einzustufen. Die Beschwer­
defälle wurden der Rechtsabteilung des VKI vom EVZ Österreich zwecks gerichtlicher Rechts­
verfolgung angezeigt. 

lnsolvenzen, Veranstaltungsabsagen und Gutscheinregelungen: Im fünfzehnten Berichtszeit­
raum gab es eine erhöhte Zahl an Anfragen zu Insolvenzverfahren österreichischer und EU-aus­
ländischer Unternehmen. Besonders die Insolvenz des deutschen Pauschalreiseveranstalters 
FTI sowie des luxemburgischen Unternehmens itravel, das in derselben Branche tätig ist, führte 
zu einem hohen Beschwerdeaufkommen. Zudem erhielt das Europäische Verbraucherzentrum 
Österreich als Art. 21-Stelle weitere Anfragen zur Kika/Leiner-lnsolvenz. In all diesen Fällen 
wurden Konsumentinnen umfassend über ihre insolvenzrechtlichen Möglichkeiten und An­
sprüche beraten. 

Weitere Beschwerden betrafen diverse Veranstaltungsabsagen. Einerseits gingen zahlreiche 
Beschwerden zu abgesagten Konzerten von Taylor Swift und Nicki Minaj ein, andererseits be­
trafen sie auch außergewöhnlichere Events wie den Shrek Rave oder die Mongol Rally. 
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Im Fall von Taylor Swift nahm das EVZ Österreich direkt Kontakt mit ihrem Management auf 
und konnte so nicht nur die Rückerstattung der Ticketkosten durchsetzen, sondern auch die 
Durchführung von VIP-Packages mit Taylor Swift ermöglichen. 

Auffallend viele Beschwerden betrafen die Absage der „90's Super Show" im Jahr 2023 durch 
die deutsche Veranstalterin media.one GmbH. Das Unternehmen erstattete die Ticketpreise 
monatelang nicht zurück. Aus demselben Grund wurden zahlreiche Beschwerden gegen das 
deutsche Unternehmen VE Volkslauf Events GmbH eingereicht, das für den Laufevent Color 
Obstacle Rush in Wien am 31.08.2024 verantwortlich war. Auch hier verweigerte das Unterneh­
men über Monate hinweg die Rückerstattung der Ticketpreise. 

Das EVZ Österreich konnte den betroffenen Konsumentinnen erfolgreich helfen - einerseits 
durch die Einleitung Europäischer Mahnverfahren bzw. Europäischer Bagatellverfahren bei den 
zuständigen Bezirksgerichten, andererseits durch gezielte Interventionen bei Banken und Kre­
ditkartenunternehmen, um Rückbuchungen (Chargebacks) zu erreichen. 

Weiters wurden mehrere Anfragen zum Thema Gutscheinverjährung an das EVZ Österreich 
herangetragen. Hier fiel v.a. das Missverständnis auf, dass die (rechtlich zulässigen) Ablauffris­
ten in den einzelnen EU-Ländern unterschiedlich geregelt sind und die österreichische Recht­
sprechung (30 Jahre bei Wertgutscheinen) im Vergleich sehr großzügig ist. Auf einen Teil der 
Anfragen war diese Rechtsprechung aufgrund des Art 6 Abs 1Rom1 VO anwendbar. Wenn es 
aber z. B. um Hotelgutscheine im Ausland ging, wurden Konsumentinnen nach Rücksprache 
mit der betroffenen Art. 21-Stelle über das anwendbare ausländische Recht informiert. Das EVZ 
Österreich sieht in diesem Bereich die Notwendigkeit einer einheitlichen europäischen Lösung, 
um Rechtssicherheit für Verbraucher: innen zu schaffen. 

Abo-, Kostenfallen und Abzocke: Eine Vielzahl an Beschwerden betraf das Thema Abo- bzw. 
Kostenfallen. Hervorzuheben ist das deutsche Unternehmen VNR Verlag für die Deutsche Wirt­
schaft AG. Das Unternehmen lockt v. a. ältere Konsumentinnen mit kostenlosen Online-Ange­
boten, z. B. auf der Seite www.computerwissen.de. Überrascht werden diese dann von Zah­
lungsaufforderungen, da das als gratis beworbene Abo in ein kostenpflichtiges übergelaufen 
sei. Auf eine etwaigen Kostenpflicht wurde jedoch zu keinem Zeitpunkt hingewiesen, diese 
wurde auch entgegen der Buttonpflicht nie bestätigt. Auch Erinnerungen zur etwaigen automa­
tischen Vertragsverlängerungen blieben aus. 

Wie bereits o.a. betrafen zahlreiche Beschwerden das ungarische Unternehmen Howlogic Kft, 
welches diverse Datingseiten betreibt. Das Unternehmen lockt mit kostenlosen bzw. kosten­
günstigen Probeabos. Nach Ablauf des Probeabos werden die Konsument: innen von hohen Ab­
buchungsbeträgen überrascht. Ohne diesbezügliche Information oder Benachrichtigung verlän­
gern sich die Probeabos automatisch, weiters aktivieren sich andere Mitgliedschaften, die nie 
von den Konsumentinnen bestellt wurden. Es wurde festgestellt, dass das ungarische Unter­
nehmen die Verbraucherrechterichtlinie in mehreren Punkten verletzt. 

Andere Anfragen betrafen mangelhafte Unterkünfte z. B. von Ungeziefer befallene. Auch wur­
den mehrere Beschwerden zu betrügerischen Handwerksdiensten eingebracht. Beispielsweise 
stellte sich heraus, dass der Klempner Verbund Deutschland eine Betrugsseite ist, die Fake­
Handwerker schickt, die Konsumentinnen anschließend zur Zahlung einer sehr hohen Summe 
drängt. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass im betreffenden Fall mit Kreditkarte bezahlt 

31 

III-224 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Anhang I - Bericht zur Basisförderung 2024 31 von 112

www.parlament.gv.at

http://www.computerwissen.de/


wurde, der rechtzeitig eingereichte Chargeback-Antrag bei der betroffenen Bank abgelehnt 
wurde. Das EVZ Österreich kritisiert, dass im Betrugsfall nach eigenem Ermessen entschieden 
wird, ob eine Abbuchung rückgängig gemacht wird oder nicht. Eine diesbezügliche gesetzliche 
Verankerung ist daher in diesem Bereich notwendig. 

Faksimile-Abzocke: Auch Faksimile-Betrugsmaschen waren dieses Jahr Thema. Die Faksi­
mile-Betrugsmaschen liefen dabei, wie von den Betroffenen geschildert. immer auf die gleiche 
Weise ab. Von der Betrugsmasche betroffene Personen sind größtenteils ältere, alleinstehende 
Menschen. Diese werden zu Hause besucht und zum Abschluss des Kaufs von mittelalterlichen 
Büchern und Bibeln überredet. Es handelt sich in Wahrheit um völlig wertlose Bücher, die als 
sehr wertvoll angepriesen und um mehrere tausend Euro verkauft werden. 

Die Betroffenen werden anschließend regelmäßig von diversen österreichischen oder deut­
schen Unternehmen angerufen oder aufgesucht, um ihnen weitere Kaufverträge oder Bücher­
registerverträge anzudrehen. Die sehr hohen Kosten wurden oft durch zusätzlich aufgedrängte 
Kreditverträge bezahlt. Die Zusammenarbeit einzelner Banken mit den offensichtlich höchst 
unseriösen Unternehmen wird vom EVZ Österreich stark kritisiert (https://vki.at/Presse/PA­
Faksimile-2024). 

l.l.2.3Geoblocking Verordnung 2018/302 

Seit dem 3.12.2018 ist die Geoblocking Verordnung 2018/302 bei Diskriminierung von Konsu­
mentinnen aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes bei grenzüberschreitenden Ein­
käufen anwendbar. Die Geoblocking Verordnung geht somit der Bestimmung des Art 20 Abs. 2 
DL-RL als lex specialis vor und ist ein direkt anwendbarer Rechtsakt der Europäischen Union, 
der in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbar gilt. 

Die Europäische Verbraucherzentren wurden mit der Aufgabe der Kontaktstelle für Verbrau­
cher:innen gemäß Art 8 der Geoblocking Verordnung betraut. Das EVZ Österreich ist entspre­
chend der Geoblocking Verordnung österreichische Kontaktstelle und unterstützt Konsu­
mentinnen im Falle von Streitigkeiten mit Unternehmen, die sich aus der Verordnung ergeben. 

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, die Europäischen Verbraucherzentren mit der Tätigkeit der 
Unterstützung von Verbraucher:innen nach Art 8 der Geoblocking Verordnung zu betrauen. Es 
konnte auf diese Weise auf bestehende Synergien und Erfahrungen des EVZ-Netzwerkes zu­
rückgegriffen werden. 

Am 19.02.2024 wurde das EVZ Österreich im Rahmen eines Hearings durch den EU-Rechnungs­
hof geprüft. EVZ-Direktor Reinhold Schranz wurde dabei zur Tätigkeit des EVZ Österreich als 
Geoblocking-Kontaktstelle in Österreich befragt. Zudem erkundigte sich der EU-Rechnungshof 
nach der Wirkung der Geoblocking-Verordnung seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 2018. 

In seinem Untersuchungsbericht vom 22.01.2025 würdigte der EU-Rechnungshof die Arbeit des 
EVZ Österreich zur Bekämpfung von Geoblocking als besonders vorbildlich. Hervorgehoben 
wurden insbesondere die Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und zur Bekämp­
fung von Diskriminierung in den Medien- bereits vor Inkrafttreten der Geoblocking-Verordnung. 
Zudem lobte der Rechnungshof die Rolle des EVZ Österreich als Geoblocking-Kontaktstelle und 
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betonte die Transparenz der bereitgestellten Informationen. Insbesondere wurde die eigene 
Rubrik auf der EVZ-Website positiv bewertet, da sie Verbraucher:innen umfassend über die Ge­
oblocking-Verordnung, ihre Ausnahmen, Diskriminierung bei Zahlungen und Möglichkeiten der 
Rechtsdurchsetzung informiert. 

Die Mehrzahl der Beschwerden zu der Geoblocking Verordnung betraf den Zugang zu Waren 
und Dienstleistungen (Art 4), gefolgt von Beschwerden zu Ungleichbehandlungen in Zusam­
menhang mit Zahlungen (Art 5) und Vereinbarungen über den passiven Verkauf (Art 6). 

l.l.2.4Art 3 Zugang zu Webseiten und Online-Benutzeroberflächen 

Art 3 Abs 1 verbietet die Zugangssperre und -beschränkung zu Webseiten und Online-Benut­
zeroberflächen. Gemäß Art 3 Abs 2 ist es außerdem untersagt, Kund:innen aus Gründen des 
Wohnsitzes oder der Staatsangehörigkeit zu einer anderen speziell auf den Wohnsitz oder die 
Staatsangehörigkeit zugeschnittenen Seite weiterzuleiten, wenn der Kunde/die Kundin 
seine/ihre Zustimmung nicht ausdrücklich erteilt. 

Im fünfzehnten Berichtszeitraum erhielt das EVZ Österreich eine Beschwerde gegen den deut­
schen Online-Shop OTTO. Der in Österreich wohnende Kunde wollte auf der deutschen Seite 
www.otto.de (mit einer deutschen Lieferadresse) bestellen. Als er die österreichische Rech­
nungsadresse eingab, wurden sämtliche Waren automatisch aus dem Warenkorb gelöscht. 

Die Erklärung von OTTO dazu lautete: 

Hallo Lucas, 

vielen Dank für deine Anfrage. Ich habe mir dein Kundenkonto gleich angesehen. Nicht jede Nachricht kann positiv 
sein. Bitte sei deshalb nicht allzu enttäuscht, dass ich heute verneinen muss. Natürlich erkläre ich dir auch, warum: 

Eine Änderung der Rechnungsadresse ist leider nicht möglich. OTIO beliefert entsprechend der AGB nur innerhalb 
Deutschlands (Nr. 4 der AGB). Somit ist es nicht möglich, eine außerhalb Deutschlands liegende Anschrift im 
Kundenkonto als Rechnungsadresse zu hinterlegen. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sprechen dagegen. 

Solltest du noch weitere Fragen haben oder Hilfe brauchen, kannst du uns jederzeit anrufen. Unter 040-3603 3070 
sind wir von Montag bis Freitag von 6 - 24 Uhr für dich da. Und am Wochenende erreichst du uns von 8 - 24 Uhr. 

Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und sende viele Grüße. 

Alexandra 
aus dem OTIO-Kredit-Team 

Abbildung 14: Antwort Otto Online-Shop an Kunden 

Neben der eindeutigen Verletzung des Art 4 lit a war dieser Vorgang außerdem auch als Verlet­
zung des Art 3 Abs 2 zu werten. Nach erfolgreicher Intervention des EVZ Deutschlands wurde 
es dem Kunden ermöglicht, die Ware mit einer österreichischen Rechnungsadresse zu bestel­
len. Der Online-Bestellprozess wurde von OTTO angepasst. Durch die Intervention des EVZ 
wurde nicht nur die individuelle Bestellung ermöglicht, sondern auch die Geschäftspraktik des 
Unternehmens nachhaltig geändert, was eine weitreichende Wirkung für zukünftige Bestellun­
gen mit österreichischer Rechnungsadresse hatte. 
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1.1.2.5 Art 4 Zugang zu Waren und Dienstleistungen 

Verkauf von Waren (Art 4 Abs 1 Lit a) 

Der überwiegende Anteil der Beschwerden betraf die Verweigerung des Verkaufs von Waren 
aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes (Art 4 Abs. l lit a). 

Das EVZ Österreich stellte fest, dass Konsumentinnen nach Geltung der Geoblocking Verord­
nung fälschlicherweise von einer EU-weiten Lieferpflicht der Unternehmen ausgehen. Konsu­
mentinnen wurden informiert, dass eine derartige Lieferpflicht nach der Geoblocking Verord­
nung nicht besteht und Unternehmen das Liefergebiet selbst festlegen können. 

Sofern ein:e Konsumentin jedoch über eine Lieferadresse in einem von dem Unternehmen fest­
gelegten Liefergebiet verfügt, ist das gewünschte Produkt an den:die Konsumentin zu densel­
ben Konditionen wie lokalen Kund: innen zu verkaufen. Weiters wurden Konsumentinnen infor­
miert, dass eine Selbstabholung bzw. Selbstorganisation der Lieferung seitens der Konsu­
ment innen nur möglich ist, sofern das Unternehmen diese Abholung auch in seinen Allgemei­
nen Geschäftsbedingungen anbietet. 

Ein Teil der diesjährigen Beschwerden betraf die Ungleichbehandlung von Konsumentinnen 
beim Autokauf aufgrund ihrer österreichischen Staatsbürgerschaft oder ihres Wohnsitzes. 

Die Beschwerden richteten sich konkret gegen drei schwedische Kfz-Händler:innen sowie die 
deutsche Händlerin Autohaus Schmidt. Diese verweigerten den Verkauf von Neuwagen an Kon­
sumentinnen mit Wohnsitz in Österreich unter Verweis auf Herstellervorgaben von Mercedes 
Benz oder VW, wonach sie ausschließlich an nationale Kund: innen verkaufen dürften. 

Eine weitere Beschwerde bezog sich auf länderspezitische Garantiebedingungen von Citroen. 
Dabei hatte ein ungarischer Staatsbürger ein Auto bei der österreichischen Händlerin Raiffei­
sen-Lagerhaus GmbH gekauft. Die österreichische Herstellergarantie war im vorliegenden Fall 
großzügiger als die ungarische, der Kunde wollte diese in Anspruch nehmen, da er das Auto 
auch in Österreich erworben hatte. Aufgrund seines ungarischen Wohnsitzes wurde ihm dies 
verweigert. 

Weitere Beschwerden betrafen erneut das deutsche Unternehmen Samsung Electronics GmbH. 
Beschwerdeinhalt war die Teilnahmeverweigerung an einer Cashback Aktion aufgrund des ös­
terreichischen Wohnsitzes sowie eine auf Deutschland beschränkte Herstellergarantie. In all 
diesen Fällen hatten die Konsumentinnen die Samsung-Produkte von Amazon erworben. Die 
jeweiligen Beschwerden konnten durch Intervention des EVZ Österreich gemeinsam mit den 
EVZ Luxemburg und Deutschland vollständig gelöst werden. 

Ähnlich gelagert richteten sich weitere Beschwerden erneut gegen das in Irland ansässige Un­
ternehmen Google, welches eine Aktion bewarb, bei der Konsumentinnen bei Kauf eines Google 
Mobiltelefons gratis einen Promocode bzw. Zubehör erhalten würden. Konsumentinnen wurde 
jedoch aufgrund ihres Wohnsitzes in Österreich die Teilnahme an der Aktion verweigert. 

Weitere Anfragen betrafen unterschiedliche Online-Shops hinsichtlich der Verkaufsverweige­
rung von Artikeln (wie unter Art 3 angeführt OTTO) oder Einschränkung einer Herstellergarantie 
(Dyson Deutschland). In einem weiteren Fall wurde, nach Vertragsrücktritt gegenüber dem 
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deutschen Unternehmen Karaca Porzellan, von diesem ein Rücksendelabel ausgestellt, wel­
ches lediglich in Deutschland verwendet werden konnte. Die Ware wurde von dem Unterneh­
men ursprünglich allerdings nach Österreich geliefert. 

Einer österreichischen Konsumentin wurde zudem in einer tschechischen Apotheke die Heraus­
gabe eines Medikamentes verweigert, obwohl sie ein österreichisches Rezept vorweisen konnte. 
Gemäß der Richtlinie 2012/52/EU sind ärztliche Verschreibungen aus anderen Mitgliedsstaaten 
anzuerkennen. Es war im Ergebnis von einem Verstoß gegen Art 4 Abs 1 lit a auszugehen. 
Preisdiskriminierung als großes Thema: Zahlreiche Beschwerden betrafen 2024 erneut das 
Thema Preisdiskriminierung aufgrund des Wohnsitzes oder der Staatsangehörigkeit. Konsu­
mentinnen beschwerten sich, dass sie für diverse Produkte Lediglich aufgrund ihres österrei­
chischen Wohnsitzes einen höheren Nettokaufpreis zu zahlen hätten. Im Zentrum stand dabei 
der gravierende Preisunterschied zwischen dem österreichischen und deutschen Markt. Anfra­
gen betrafen unter anderem IKEA, Obi, Hornbach, DM, einen Bettenkauf bei dem deutschen Un­
ternehmen TICAA, das deutsche Unternehmen Emma Matratze und das portugiesische Unter­
nehmen Knotkids (Kinderkleidung). Hervorzuheben ist an dieser Stelle auch das Ergebnis der 
VKl-Erhebung zu 200 Lebensmittelprodukten: Österreicher:innen kaufen im Schnitt um 15 bis 
20 % teurer ein als deutsche Konsumentinnen (https://vki.at/Presse/PA-Preisveraleich-2024). 

Beisaiel 1: 
Auf der österreichischen Seite vom XXX Lutz wurde eine Stehleuchte um € 319,20 angeboten, 
die idente Stehleuchte im deutschen Webshop um€ 199,90. 
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Abbildung 15: Screenshot österreichische/deutsche Seite XXX Lutz 
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Beispiel 2: 
Auf der deutschen Seite Rehashop.de wurde der Rollator Vita um € 59,95 angeboten, auf der 
österreichischen Seite Rehashop.at um€ 84,95. 

€84,95 

0 ~ ( 
IJ!f•„ 1-~- ,„ ......... 'lll' 

~c,11.ator·ifrta 
oKl"Cl l.O,.IOCrJ 

~· '0"51 

Abbildung 16: Screenshot österreichische/deutsche Seite Rehashop.at 

Das EVZ Österreich sah keine Rechtfertigung in den gravierenden Preisunterschieden. Den Kon­
sumentinnen wurde mitgeteilt, dass derartige Verträge auf Grundlage einer Verkürzung über 
die Hälfte anfechtbar sind. Gleichzeitig ist im Einzelfall zu prüfen, ob kartell- oder wettbewerbs­
rechtliche Regelungen verletzt werden. 

Die Problematik der Preisdiskriminierung blieb von Seiten der EU nicht unkommentiert. Der 
Pressemitteilung des EU-Parlaments vom 13.12.2023 zufolge sind über 50 % der Online-Ein­
kaufsvorgänge von Lieferbeschränkungen betroffen. 

Das EU-Parlament appelliert zur Senkung der Transportkosten und zur Ausweitung des Zu­
gangs zur grenzüberschreitenden Paketzustelldiensten. Außerdem soll die Einbeziehung aktu­
ell ausgenommener Bereiche (E-Books, Online-Spiele, sowie Software und Streaming) geprüft 
werden. Abschließend lautet es „Wir verstärken unsere Bemühungen zur Bekämpfung von 
Preisdiskriminierung und wollen es einfacher machen, grenzüberschreitende Lieferungen zu 
erhalten oder zu vereinbaren." (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/ 
202312081PR15768/geoblockinq-vorschriften-uberarbeiten-verbleibende-hindernisse-beseiti-
9ß.D.). 
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Spannungsverhältnis Geoblocking zu sonstigen Rechtsakten: Das EVZ Österreich erhielt wei­
ters eine Anfrage zur Altersverifizierung bei Amazon. Beim Kauf von Filmen oder Video-Spielen 
wurde abhängig von dem Wohnsitz des Kaufenden beurteilt, ob eine (kostenpflichtige) Alters­
prüfung durchgeführt wird. Das EVZ Österreich hat den Konsumenten informiert, dass eine Un­
gleichbehandlung (gemäß der Leitlinien - der Geoblocking Verordnung, Punkt 21) zulässig ist, 
um die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung aus Rechtsvorschriften der Union oder von 
dem Unionsrecht entsprechenden Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, denen der Anbieter 
unterliegt, weil er in diesem Mitgliedstaat tätig ist, zu gewährleisten. 

Durch derartige Rechtsvorschriften kann der Zugang von Kunden zu bestimmten Waren oder 
Dienstleistungen beschränkt werden, etwa durch das Verbot der Darstellung bestimmter In­
halte in einzelnen Mitgliedstaaten. 

Grundstückskauf: Eine weitere Beschwerde bezog sich auf einen Grundstückskauf in Öster­
reich. Der Konsument mit Wohnsitz im EU-Ausland wurde informiert, dass unbewegliche Sa­
chen (i.e. Grundstücke), nicht der Geoblocking Verordnung unterliegen. 

Verkauf von elektronisch erbrachten Dienstleistungen (Art 4 Abs 1 lit b) 

Art. 4 Abs. 1 lit b der Geoblocking Verordnung bezieht sich auf elektronisch erbrachte Dienst­
leistungen, deren Hauptmerkmal nicht die Bereitstellung des Zugangs zu urheberrechtlich ge­
schützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen und deren Nutzung ist. Gemeint sind in 
diesem Zusammenhang elektronisch erbrachte Dienste, wie z. B. Cloud-Services, Data-Wa­
rehousing oder Website-Hosting. Das EVZ Österreich erhielt unter anderem eine Beschwerde 
gegen das deutsche Unternehmen WeightWatchers. Da das Unternehmen in Österreich seine 
Geschäftstätigkeit einstellte, wollte die betroffene Konsumentin Online-Kurse des U nterneh­
mens in Deutschland besuchen. Aufgrund ihres österreichischen Wohnsitzes wurde sie von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 

Eine weitere Beschwerde wurde an das EVZ Österreich von einem österreichischen Konsumen­
ten herangetragen, der nach abgeschlossener und konsumierter Buchung auf der Online-Platt­
form Booking.com eine Bewertung unter seinem richtigen Vornamen „Adolf" abgeben wollte. 
Booking.com verweigerte dem Konsumenten die Abgabe. Da die Einschränkung von Boo­
king.com österreichische Staatsbürger benachteiligte, war dies grundsätzlich als Verstoß der 
Geoblocking Verordnung zu werten. Der Konsument wurde allerdings über die bereits o.a. Leit­
linien informiert, dass im vorliegenden Fall eine gesetzliche Regelung der Niederlande (zu den­
ken ist an Maßnahmen gegen Widerbetätigung) die Einschränkung objektiv rechtfertigen kann. 
Rechtsklarheit kann in diesem Fall nur über den Europäischen Gerichtshof erzielt werden. 

Urheberrechtlich geschützte Werke: Wie bereits in früheren Berichtszeiträumen, wurden auch 
dieses Jahr Anfragen zur Zugangsbeschränkung von PlayStation Spielen registriert. Zwar un­
terliegen urheberrechtlich geschützte Werke nicht dem Schutz des Art 4 der Geoblocking Ver­
ordnung, die Zugangsbeschränkung war jedoch anhand des Art 20 Abs 2 2006/123/EG als un­
zulässig anzusehen. Da es sich um Vorgaben der deutschen Herstellerin Sony handelte, war 
dies außerdem unter Art 6 der Geoblocking Verordnung zu subsumieren und als Wettbewerbs­
verstoß zu werten. (vgl.: https://europakonsument.at/strafen-gegen-betreiber-von-steam­
rechtmaessiq/67100l. 
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Eine weitere Anfrage betraf die deutsche Stream ing Anbieterin DAZN. Audiovisuelle Dienste 
sind aktuell sowohl von der Geoblocking Verordnung als auch der Dienstleistungsrichtlinie aus­
genommen. Der Konsument wurde dementsprechend informiert. 

Der EU-Rechnungshof warnte am 20.1.2025 diesbezüglich vor unberechtigtem Geoblocking: 
„Bestim mte als problematisch eingestufte Bereiche wie audiovisuelle Dienste und Online­
Dienste, die Zugang zu urheberrechtlich geschützten Inhalten bieten, fallen nicht unter die Ver­
ordnung. Da diese demnächst überarbeitet werden soll, fordern die Prüfer, die Vor- und Nach­
teile einer möglichen Ausweitung des Geltungsbereichs zu analysieren. Die EU-Kornmission 
wird aufgefordert, eine entsprechende Studie durchzuführen. Weiters sollte die Kommission 
ihre Leitlinien für die Behörden der Mitgliedstaaten aktualisieren sowie den Austausch zwi­
schen diesen fördern." 

Verkauf von vor Ort erbrachten Dienstleistungen (Art 4 Abs l lit c) 

Mehrere Beschwerden, die das EVZ Österreich im fünfzehnten Berichtszeitraum erhielt. betra­
fen die Anmietung eines Postfaches bei der Deutschen Post. Diese verlangte, dass die Konsu­
ment: innen einen Meldezettel mit deutschem Hauptwohnsitz vorlegten. 1 n Österreich wohnen­
den Konsument: innen wurde die Anmietung zu Unrecht (Verletzung der Geoblocking Verord­
nung) verwehrt. 

Das EVZ Österreich erhielt zudem eine Beschwerde einer slowakischen Konsumentin gegen die 
Veranstalterin CTS Eventim Austria GmbH. In Österreich wohnhaften Konsumentinnen wurde 
nach Absage des Taylor Swift Konzertes in Wien neben der Ticketkostenrückerstattung auch 
das inkludierte VIP-Paket zugesandt. Die in der Slowakei wohnende Konsumentin erhielt zwar 
die Rückerstattung, allerdings kein solches Paket. Dies war als Verstoß gegen die Geoblocking 
Verordnung zu werten. Nach Intervention des EVZ Österreich direkt bei dem Konzertveranstal­
ter sowie Management von Taylor Swift wurden die VIP-Pakete an die Konsumentin in der Slo­
wakei zugesandt. 

Eine weitere Beschwerde betraf die von BMW angebotene (kostenpflichtige) Übergabe eines 
Neuwagens in der BMW Welt München. Auf Anfrage wurde der betroffenen österreichischen 
Konsumentin von BMW mitgeteilt. dass das Service nur für Personen mit deutschem Wohnsitz 
angeboten werde: 

vielen Dank für Ihre Anfrage beim BMW Welt Infoservice. 

Die Abholungen können in der BMW Welt nur stattfinden wenn Sie in Deutschland gemeldet sind. 

Für Kunden aus dem Ausland bieten wir leider keine BMW Welt Abholung an. 

Abbil<!ung 17: Antwort BMW 

Die Ablehnung war als eindeutiger Verstoß gegen Art 4 Abs l lit c zu werten. Nach Intervention 
des EVZ Österreich gemeinsam mit dem EVZ Deutschland wurde die Übergabe des Neuwagens 
in der BMW Welt München ermöglicht. 
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Einheimischen Tarife für den Zugang zu österreichischen Schigebieten waren im fünfzehnten 
Berichtszeitraum erneut Thema. Anzumerken ist, dass sich Seilbahnunternehmen nach wie vor 
darauf berufen, dass die von ihnen erbrachte Dienstleistung eine reine Verkehrsdienstleistung 
sei und die Geoblocking Verordnung daher nicht anwendbar sei. 
Nach Rechtsansicht des EVZ Österreich in Rücksprache mit der EU-Kornmission kommt die Ge­
oblocki ng Verordnung bezüglich des Erwerbs von vergünstigten Tarifen zu Skigebieten zur An­
wendung. Bei dem Erwerb von Tickets und Saisonkarten zu Skigebieten handelt es sich um 
keine reinen Beförderungsverträge, sondern um gemischte Werkverträge, bei denen die Trans­
portleistung mit der Leistung des Zugangs zum Skigebiet verbunden ist. Die Betreiber: innen der 
Skigebiete und Bergbahnen müssen zudem die Pisten beschneien, präparieren, warten und si­
chern. Ein reiner Beförderungsvertrag liegt daher nicht vor. 

Weitere Beschwerden zu ungleichen Ticketbedingungen wurden außerdem im Rahmen von Be­
förderungsverträgen an das EVZ Österreich herangetragen. Bei den Beschwerden handelte es 
sich um uneinheitliche Gutscheinregelungen der Fluglinie Ryanair (unterschiedliche Verjäh­
rungsfristen für unterschiedliche Länder), einheimische Seniorentarife von Südtirolmob il, sowie 
interregionale vs. regionale Tickets der ungarischen Bahn MAV. Weiters wurde gemeldet, dass 
die Austrian Airlines in ihren ABB (zur Nachkalkulation bei geänderter Streckenführung) bes­
sere Bedingungen für Passagiere mit Wohnsitz in Österreich vorsah: 

3.3.2. Sofern Sie sieh für einen Tarif ent$Chieden habe!\ der die Einhaltung elM< festen Cooponteihenfolge 

vorsieht, beachten Sie bitte, dass wenn Sie die Befordervng nicht auf aflen oder nicht In der Im Flugschein 

a~benen Re1henfolge det einzetnen TelJstrecken bei ansonsten unveränderten Reisedaten antreten, wk den 
Flugpreis entsprechend Ihrer geär\derten Streckenführoog nachkalkulleren werden. O~ wird der Flugpreis 

ermlttett. den Sie in Ihrer Pre4sgrvppe am Tag Ihrer Bv~ fOr Ihre tatsächliche Streckenftihrung zv entrichten 

gehabt hätten. Oiie~ kann höhef Odef nledfiger ~"'als def ursprOOgJlch be2:ahlte flugpc'eis. 

Wat die von Ihnen ursprüng!ieh gebvehte Preisgruppe für die geänderte Streckenführung am Tag der Bu<:hvng nkht 

vertOgbar, wird fÜf d ie NachkalkulaOon dK! gOnsUgste verfOgbar gewesene Prelsgrvppe fOr Ihre geoo.derte 

Streckenführung zugrunde gelegt. 

Sofern am Tag der Buchu1'9 tlif Ihre gelinderte Streckenführung ecn höherer Flugpreis ro entridlten g~~ wäte. 
werden wir unter Anrechnung des bereits gezahlten Flvgpretses die Otfferenz nacherheben. Bitte beachten Sie, dass 
wir d ie Beförderung davon abhängig machen k<:innen, dass Sie den Differenzbetrag gezahlt haben 

Sonten Sie über ein nach den Tanfbedlngungen erstattbares Ticket verfügen und noch keine Teilst1ecke abgeflogen 

haben. steht es lht\eo frei, sich den Tidcetpreis gern.aß den Tarifbestimmungen erstatten zu lassen. Ste verliefen 

damit llven Beförderung.sansprvch. 

pieser Artikel 3. 3.2 gilt nicht für Beförderungen von Verbr<1uchern mit Wohn.sitz in Ost•rreich. 

3.3.3. Für Beförderungen von Verbr•uchern mit Wohnsitz in Österreich gilt folgendes: 

Sofetn Sie sich für einen Tarif entschieden haben, der die Einhaltung einer festen F:Jugscheinreihenrolge vorsieht. 

beachten Sie bitte, dass wenn Sie die Befördervng nieht auf allen oder nicht ~ der im Flugschein angegebenen 

Reihenfolge der etnzefneo Teitstre<:ken bet ~sten unveranderten Reisedaten antreten, wir den Flvgprels 
entsprechend Ihrer ~änderten Streckenführung N!IC-hkalkullere:n werden. Dies gilt nicht, wenn Sieh schlicht Ihre 

Relsepl<tne andern oder wenn Sie aufgrund tdlerer Gewalt. Krankheit oder aus einem anderen von Ihnen nlcht zu 

vertretenden Grund dar-an gehindert sind, die Beförderung auf allen oder In der Im Flugschein angegebenen 

Reihenfolge der eiru.etneo Teiistrecken anzutteten. Bme teilen Sie uns nach Möglichkeit die diesbezüglic:hen Gründe 

vnverzOgOch nach Kenntnlserlangvng mit. Im Falle der Nachkalkvlatloo wird der Flvgprels ermittelt, den Sie In Ihrer 

Prelsgrup~ am T&g Ihrer Bochung für Ihre tal.SlichlK:he Streckenfütwung zu entrkhten ~habt hätten. Dieser kann 

höher odef niedriger sein als der ursprünglich bezahlte Flugpreis. 

Abbildung 18: uneinheitliche Gutscheinregelungen der Fluglinie Ryanair 
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Da Beförderungsverträge nicht vom Anwendungsbereich der Geoblocking Verordnung umfasst 
sind, war in den vorliegenden Fällen von einer unzulässigen Diskriminierung im Sinne der Bahn­
gastrechteverordnung und der Luftverkehrsdienste-Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 auszuge­
hen. 

Eine weitere Beschwerde betraf die uneinheitlichen Gutscheinregelungen der Fluglinie Ryanair. 
Die betroffene österreichische Konsumentin kaufte auf der Webseite von Ryanair (www.rya­
nair.com) einen Gutschein, welcher bereits nach einem Jahr verfiel. In der englischen Sprach­
version der Seite ist in den AGB von 12 Monaten Gültigkeitsdauer die Rede, in der deutschen 36 
Monate, in der irischen 5 Jahre. Nach Intervention des EVZ Österreich wurde die Gültigkeits­
dauer im Einzelfall durch 5 Jahre ersetzt. 

Weitere Anfragen betrafen eine Eintrittsgebühr für die italienische Stadt Venedig. Ab dem Jahr 
2024 war an bestimmten Tagen eine Eintrittsgebühr für den Besuch der italienischen Stadt zu 
bezahlen. Ausgenommen waren u. a. Personen, die in der Gemeinde Venedig wohnhaft sind. Die 
Geoblocking Verordnung findet grundsätzlich auch auf öffentlich-rechtliche Personen Anwen­
dung, wenn diese unternehmerisch tätig sind. Da es sich bei der Eintrittsgebühr jedoch um eine 
öffentliche Tourismusabgabe handelt, war die Eintrittsgebühr nicht als Anwendungsfall der Ge­
oblocking Verordnung zu beurteilen. Der betroffene Konsument wurde daher an die hierfür zu­
ständige Stelle SOLVIT, die Beschwerden gegen Behörden entgegennimmt, verwiesen. 

1.1.2.6 Art 5 Diskriminierung in Zusammenhang mit der Zahlung 

Unternehmen ist es untersagt, im Rahmen der von ihnen akzeptierten Zahlungsmethoden auf­
grund der Staatsangehörigkeit/des Wohnsitzes von Konsument:innen, des Standorts des Zah­
lungskontos, des Ortes der Niederlassung des Zahlungsdienstleisters oder des Ausstel­
lungsorts des Zahlungsinstruments innerhalb der Europäischen Union unterschiedliche Bedin­
gungen für einen Zahlungsvorgang anzuwenden. Bei Zahlvorgängen innerhalb der Europäi­
schen Union ist eine Diskriminierung aufgrund des Wohnsitzes verboten. 

Das EVZ Österreich erhielt im fünfzehnten Berichtszeitraum erneut Beschwerden gegen das 
irische Unternehmen Apple. Dieses forderte für die Zahlung etwaiger Apple-Dienste eine Kre­
ditkarte, welche von einer Bank ausgegeben wurde, in deren Mitgliedstaat Konsumentinnen 
auch ihren Wohnsitz haben. Ein in Österreich wohnender Konsument konnte seine von einer 
deutschen Bank ausgegebene Kreditkarte nicht zur Zahlung verwenden. Die Europäische Kom­
mission hat aufgrund einer diesbezüglichen Warnmeldung des EVZ Österreich bereits eine ko­
ordinierte Aktion gegen Apple eingeleitet (s. u. Art 7). 

1.1.2.7 Art 6 Vereinbarungen über den passiven Verkauf 

Die Beschwerden über Vereinbarungen zu passiven Verkäufen konzentrierten sich im fünfzehn­
ten Berichtszeitraum erneut auf den Fahrzeughandel und Vertriebsvereinbarungen von Fahr­
zeughersteller:innen. Ein passiver Verkauf Liegt dann vor, wenn sich ein Kunde/eine Kundin von 
außerhalb des dem Unternehmen zugewiesenen Gebiets aus eigener Initiative an dieses Unter­
nehmen wendet, um eine Ware zu kaufen. Das Unternehmen hat diesfalls den Kunden/die Kun­
din nicht direkt angesprochen und sich daher passiv verhalten. 
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Apple Distribution International Ltd. (External Alert Nummer: 383872.1) 
Die externe Warnmeldung des EVZ Österreich betraf das US-amerikanische Unternehmen 
Apple mit europäischem Firmensitz in Irland. Konsument: innen aus Österreich wollten bei­
spielsweise nach dem Kauf eines neuen iPhones die Apple Care+ Garantieerweiterung mit 
in Deutschland ausgegeben Kreditkarten erwerben. Die Bestellungen wurden mit der Be­
gründung verweigert, dass die Abrechnungsinformationen mit dem Land des Wohnsitzes 
übereinstimmen müssen. Konsumentinnen aus Österreich verfügen jedoch auch über Kre­
ditkarten oder Bankkonten von EU-ausländischen Gesellschaften. Zu denken ist hier zum 
Beispiel an Kund: innen der Bank N26, die ihren Sitz in Deutschland hat. Die Vorgehensweise 
von Apple war somit als Verstoß gegen Art. 5 der Geoblocking Verordnung zu werten. 

Die EU-Kommission hat nach der externen Warnmeldung des EVZ Österreich unzulässige 
Geoblocking-Praktiken im Bereich der Apple Media Services offiziell festgestellt. 

Dies betraf insbesondere den App Store, Apple Arcade, Music, iTunes Store, Books und Po­
dcasts. Apple wurde von der EU-Kommission aufgefordert, die genannten Dienstleistungen 
an die Geoblocking-Vorschriften anzupassen. 

Im Jahr 2024 fanden mehrere Koordinierungstreffen zwischen der EU-Kommission und 
dem EVZ Österreich im Zusammenhang mit der externen Warnmeldung zu Apple statt. 

Die oben genannten externen CPC-Alerts des EVZ Österreich erwiesen sich als äußerst 
wertvoll, da sie von der EU-Kommission aufgegriffen und in die nun eingeleiteten Maßnah­
men gegen Apple und Google einbezogen wurden. Dies unterstreicht die zentrale Rolle des 
EVZ Österreich als Geoblocking-Kontaktstelle und externe CPC-Warnstelle bei der Identi­
fizierung und Meldung von Verstößen gegen die Geoblocking Verordnung. 

1.2 Bericht zur Auflage gem. § 4 Abs. 3.: Webseiten und soziale 
Medien 

1.2.1 Webseiten 

Im Zuge des neuen Corporate Designs und dem damit einhergehenden optischen als auch in­
haltlichen Relaunchs des Print-Magazins KONSUMENT wurden auch die Websites dem neuen 
Erscheinungsbild angepasst. Eine Überarbeitung der Navigation und des Aufbaus ist in diesem 
Zuge noch nicht erfolgt. Sie wird ein Ergebnis des aktuell laufenden Strategie-Prozesses sein 
und im laufe des Jahres 2025 Form annehmen. 

VKl.at (Zeitraum: 01.01.2024-31.12.2024) 

Visits und Page lmpressions 

KP/s gesamt 2024: 
Visits: 445.457 
Page lmpressions: 670.870 
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Markt & Dienstleistung 

1 Edelmetall Anlage 

2 Phising 

3 Bundesschatz 

4 Fondssparpläne für Aktien und Fonds 

5 Kauf auf Pump 

6 Geschenkgutscheine online 

7 Bar vs Digital 

8 Amazon Prime Day Betrug 

9 Edelmetall als Anlage 

10 Private Krankenversicherung-BASICS 

11 Private Krankenversicherung 

12 Wintersport und Versicherung 

13 Krebsversicherungen+ FAQs 

14 Reiseschutz für Junge 

15 Mietwagen 

16 Versicherungen für Studierende+ Risiko-Check NEU 

17 Urteil zu Klauseln im Uniqa-Bonusprogramm 

18 Dynamic Pricing Sikigebiete/Liftkarten 

19 Autoversicherung 

20 Bausparen 

21 Haushaltsversicherungen 

22 Rechtsschutzversicherungen 

23 FAQ Unfallversicherungen 

24 Geldanlage-Strategie online 

25 Preisgestaltung im Supermarkt 

26 Zinsentwicklung (Sparen, Kredite) 

27 Lid l-Preisschilder 

28 Reparaturbonus für "normale" Fahrräder 

Essen & Trinken 

29 Ernährung und Krebs 

30 Lebensmittelkennzeichnung: Verloren im Supermarkt 

31 Gepantschter Honig 

32 Fleischersatz 

33 Veganer Käse 

34 Mi lchal te rnativen 

35 Vegane Joghurts 

36 Kochcremen 

37 Butter 

38 Vegane Butter 

39 Kaffeekapseln +Warenkunde Kaffee 

40 Ostereierfärben 
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Freizeit & Familie 

77 Sport-BHs 

78 Katzenfeuchtfutter 

79 Test UV-Patches 

80 Fahrradjacken 

81 Kinderspielzeug 

82 Kinderspielzeug CSR 

83 Buggys 

84 Schwimmlernhilfen 

85 Kinderhochstühle 

86 Greenwashing-Check Wizz Air 

Computer & Telekom und Bild & Ton 

87 TV-Geräte 

88 Beamer 

89 Blouetooth- & WLAN-Lautsprecher 

90 Soundbars 

91 Headphones 2024 

92 Handy selbst reparieren 

93 Notebooks 

94 Tablets 2024 

95 Smartphones 

96 Smartwatches 

97 Laserdrucker 

98 Multifunktionsdrucker 

Gesundheit & Kosmetik 

99 Antibiotika 

100 Pfefferminztee 

101 Nahrungsergänzungsmittel für Kinder 

102 elektrische Zahnbürsten 

103 Nahrungsergänzungsmittel für Gelenke 

104 Gehörschutz (Ohrstöpsel) 

105 Smarte Waagen mit Gesundheitsfunktion 

106 Snacks für Hunde 

107 Blutzuckermessgeräte 

108 Massagepistolen 

109 Kosmetik Check - Swiss o Par Haarwachs 

llO Kosmetik Check - Aromaderm Aloe Vera 

111 Naturkosmetik Check - Beinpflegeprodukte 

ll2 Kosmetik Check -Cara by Nussy Tagescreme 

ll3 Kosmetik Check - Oliveda Corrective Face Cream 
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114 Kosmetik Check - Penaten Babyseife 

115 Kosmetik Check - Kaufmanns Kinder Creme 

116 Kosmetik Check - Bebe pflegende Reinigungstücher 

117 Kosmetik Check - Hawaiian Tropic mineral transluscent sun protection powder SPF 30 

118 Kosmetik Check -Yeauty Eye Pad Mask 

119 Kosmetik Check - Kerastase Elixir Ultime 

120 Kosmetik Check - Pantene ProV Serum Shots 

121 Kosmetik Check - Wie gut ist festes Duschgel? 

122 Ist alte Sonnencreme krebserregend? 

123 Schwermetalle in Tampons 

124 Individuelles Makeup 

125 Bisphenol in Unterwäsche (Tax FREE) 

126 Conditioner 

127 Sonnenschutzmittel fürs Gesicht 

128 Lippenpflege 

129 Eyeliner 

130 Gesichtscremen für trockene Haut 

131 Sonnenschutzmittel 

132 Leave in-Cond itioner 

133 D4/D5/D6: Geschmeidige Oberfläche? 

134 Toilettenpapier 

135 Zahnpasten 

136 Kinderzahnpasten 

1.3.2 Lebensmittel-Check 

Im Kalenderjahr 2024 sind insgesamt 733 Meldungen von Konsument: innen bei uns eingelangt, 
das entspricht durchschnittlich 61 Meldungen pro Monat. Dabei wurden die meisten Meldungen 
im Jänner 2024 und Februar 2024 verzeichnet. Die Meldungsanzahl pro Jahr ist konstant hoch, 
waren es 2022 noch 694 Meldungen und 2023 773 Meldungen. 51 % der Meldungen stammten 
von Frauen und 49 % von Männern. 

Die meisten Meldungen erreichten uns zu versteckten Preiserhöhungen bzw. Abweichungen 
des Gewichts diverser Lebensmittel (34,2 % der Meldungen; 2023: 38,4 %). Auch 2023 wurde 
bei vielen Lebensmitteln die Füllmenge verringert, während die Verpackung und der Stückpreis 
meist gleichblieben („Shrinkflation"). An zweiter Stelle folgten Meldungen zum Thema Verpa­
ckung und Aufmachung (23,3 % der Meldungen; 2023: 25,1 %), viele Konsumentinnen ärgern 
sich hierbei über Verpackungen, die von außen mehr Inhalt versprechen als tatsächlich enthal­
ten ist („Mogelpackungen"). Bei 15,2 % der gemeldeten Lebensmittel wurde die Zusammenset­
zung kritisiert (2023: 12,2 %). Auf diverse Produkt-Auslobungen bezogen sich 9,6 % der Mel­
dungen (2023: 7,8 %). 7,4 % der Meldungen betrafen Qualitätsmängel oder Gesundheitsgefah­
ren bei gekauften Lebensmitteln (2023: 7,0 %). 

Betrachtet man die Zuschriften auf Ebene der Lebensmittelkategorien, erhielten wir auch in 
diesem Jahr die meisten Zuschriften zu Süßigkeiten und Snacks (26,2 %; 2023: 21,2 %) gefolgt 
von Meldungen zu Getreideprodukten (11,2 %; 2023: 9,1 %). In diesen Kategorien werden häufig 

55 

III-224 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Anhang I - Bericht zur Basisförderung 2024 55 von 112

www.parlament.gv.at



Mogelpackungen und überraschende Zusammensetzungen kritisiert. Zum Thema Milch und 
Milchprodukte erreichten uns 10,2 % der Meldungen (2023: 7,9 %). Vorrangig versteckte Preis­
erhöhungen oder unklare Herkunftskennzeichnungen bei Käse waren hier Gegenstand der Mel­
dungen. 10 % der Meldungen bezogen sich auf alkoholfreie Getränke (2023: 7,6 %). In dieser 
Produktkategorie werden häufig teure und exotische Zutaten ausgelobt, die jedoch nur zu einem 
geringen Prozentsatz enthalten sind. 

Insgesamt wurden 105 Checks im vergangenen Jahr auf der Plattform sowie auf Facebook ver­
öffentlicht. Diese 105 Checks setzen sich aus 85 regulären Lebensmittel-Checks sowie 20 Re­
Checks zusammen. Unter Re-Checks werden zusätzliche Einträge zu bereits veröffentlichten 
Produkten verstanden, welche meist über positive Produkt-Änderungen berichten. 

Im vergangenen Jahr wurden 63 Produkte, bei denen beispielsweise eine mögliche Irreführung 
der Konsumentinnen besteht, an die amtliche Lebensmittelkontrolle gemeldet. 

Im Jahr 2024 besuchten 5.604 Personen die Startseite der Homepage www.lebensmittel­
check.at. 142.824-Mal wurden diverse Artikel der Website besucht. 

Auf der Homepage wurden am häufigsten folgende drei Lebensmittel-Checks aus vergangenen 
Jahren aufgerufen: Lidl Backshop (keine Zutatenlisten angegeben), Kotanyi Zimt (Zimtsorte 
nicht angegeben) und Ovomaltine Getränkepulver (hoher Zuckergehalt). 

42.086 Personen haben unsere Facebook-Seite mit „Gefällt mir" markiert und 43.053 Personen 
haben die Lebensmittel-Check-Facebook-Seite abonniert. Facebook ist und bleibt ein wichtiges 
Tool, um unsere Inhalte zu bewerben sowie um spezielle Zielgruppen zu erreichen. Folgende 
Tipps wurden auf Facebook am häufigsten gelesen: „lndianerbanane - Verzehr nicht empfoh­
len", „Reis -Aus Österreich?" sowie „Kornelkirsche - Heimisches Superfood". 

Folgende Checks haben viele Facebook-User:innen erreicht: Manner Mozart Mignon-Schnitten 
(Re-Check: Verpackung nun verkleinert}, Kinder Schoko Bons (Re-Check: Tierische Zutat Schel­
lack gegen pflanzliche Zutat ausgetauscht), BiLLa Bio Linzerstangerl (Auslobung zur Herkunft 
einzelner Zutaten führt zu Verwirrung), Bresso Wildkräuter (die verwendeten Kräuter gelten 
nicht unbedingt als Wildkräuter) sowie Walnüsse in der Schale der Lidl-Marke Alesto (2024 
weiterhin verkauft, obwohl Ernte im Jahr 2021 und ranziger Geschmack}. 

Im vergangenen Jahr wurden mehrere Umfragen durchgeführt. Themen der Umfragen waren 
u. a. die erwartete Zusammensetzung bei einem „Frozen Yogurt"-Produkt und die Einstellung 
von Konsument:innen gegenüber „Laborfleisch". 

Der Lebensmittel-Check ist aktuell auch auf der Videoplattform TikTok vertreten. Unsere VKl­
Kolleg:innen stellen dabei besonders ärgerliche Produkte vor, die einem Lebensmittel-Check 
unterzogen und veröffentlicht wurden. Besonders bei jüngeren Altersgruppen ist diese Platt­
form sehr beliebt. Das TikTok-Video zu den Stapelchips „Pringels Original" wurde beispiels­
weise von über 199.700 Personen angeschaut. 

Der Newsletter wird jeden 2. Mittwoch im Monat versandt. Mittlerweile zählen wir 1.723 Abon­
nent:innen. Zu den beliebtesten Lebensmittel-Checks gehörten Schärdinger Bergbauern Jo­
ghurt Heidelbeere (enthält fast ebenso viele Johannisbeeren wie Heidelbeeren), Billa Bio Dinkel 
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Die Zusammensetzung von Produkten ist auch in diesem Jahr auf Platz 3 (15,2 %; 2023: 
12,2 %) der Themen. Der Anteil der Meldungen ist im Vergleich zum Letzten Jahr Leicht gestie­
gen. In diesen Themenbereich fallen Produkte, die durch Abbildungen oder Auslobungen be­
stimmter Zutaten eine andere Zusammensetzung vermuten lassen, wie es z.B. bei Smoothies 
oder anderen Getränken häufig der Fall ist. Bei diesen Produkten wird oft mit teuren, exoti­
schen Früchten geworben, obwohl Apfel- oder Traubensaft den Hauptanteil der Getränke dar­
stellen. Zu diesem Thema haben wir 2024 auch einen Report veröffentlicht. 

Unter den Punkt „Auslobung" (Platz 4) fallen Angaben auf Produkten, die nicht zulässig oder 
für Konsumentinnen nicht eindeutig oder unverständlich sind (9,6 %; 2023: 7,8 %). Konsu­
mentinnen ärgerten sich im vergangenen Jahr beispielsweise über Fruchtsirup „ohne Zu­
ckersirup", der allerdings „mit Apfeldicksaft gesüßt" wurde, wie es auf der Verpackung zu le­
sen war. 

In den Themenbereich „Qualitätsmängel/Geschmack" entfielen dieses Jahr 7,4 % der Meldun­
gen (2023: 7,0 %). Dieser Punkt umfasst z. B. Meldungen zum frühzeitigen Verderb oder 
Fremdkörpern in Produkten. Im Falle einer potentiellen Gesundheitsgefahr wurde die amtliche 
Lebensmittelkontrolle verständigt bzw. den Konsumentinnen die Kontaktdaten der zuständi­
gen Behörde weitergeleitet. 

Die Herkunft von Lebensmitteln wurde auch im vergangenen Jahr am sechsthäufigsten kriti­
siert (4,5 %; 2023: 4,7 %). Konsumentinnen ärgerten sich beispielsweise über weitgereiste asi­
atische Nudeln einer Discounter-Handelsmarke. Diese wurden laut Packungsangaben in China 
mit Weizen aus Australien hergestellt. 

3,0 % der Meldungen bezogen sich auf eine oder mehrere Zutaten in Lebensmitteln (2023: 
2,1 %}. Bei diesem Punkt werden zumeist Zutaten bekrittelt. die man im jeweiligen Produkt 
nicht erwarten würde (z. B. Zusatzstoffe oder Palmöl}. 

Der Punkt Lesbarkeit umfasst Zuschriften zu Produkten, die eine für Konsumentinnen unle­
serliche Angabe, z. B. beim Mindesthaltbarkeitsdatum, aufweisen. Zu diesem Themenbereich 
erhielten wir 1,6 % der Zuschriften (2023: 1,8 %}. 

Wird Werbung generell bemängelt (also nicht auf dem Produkt platzierte Reklame}, fällt dies 
unter den Punkt „Werbung generell". Dazu zählt z. B. auch die Bewerbung der Produkte auf 
der Homepage oder Fernsehspots. Zu diesem Themenbereich haben wir, wie auch schon im 
Letzten Jahr, die anteilsmäßig wenigsten Meldungen erhalten (1,5 %; 2023: 1,0 %). 
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• Leichter Rückgang der Meldungen zu versteckten Preiserhöhungen und Abwei-
chungen des gewogenen Gewichts von der angegebenen Nettofüllmenge mit 2024 
(Themenbereich „Preis/Gewicht“)  

• Leichter Rückgang der Meldungen zu übermäßig großen, luftgefüllten Packungen 
(„Mogelpackungen“) seit 2022 (Themenbereich „Verpackung/Aufmachung“)  

• Kontinuierlicher Anstieg der Meldungen zu unerwarteten Zusammensetzungen von 
Lebensmitteln (Themenbereich „Zusammensetzung“) 

• Weiterhin geringer Anteil der Meldungen zur Herkunft von Lebensmitteln seit 2023 
(Themenbereich „Herkunft“) 

III-224 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Anhang I - Bericht zur Basisförderung 2024 67 von 112

www.parlament.gv.at



 

III-224 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Anhang I - Bericht zur Basisförderung 202468 von 112

www.parlament.gv.at



Die untenstehende Grafik zeigt, dass der Anteil der Meldungen zu Produkten mit dem Ärgernis 
Shrink- bzw. Skimpflation von 2021 (5 % der Meldungen) bis 2023 (21 % der Meldungen) an­
gestiegen ist. 2024 kam es erstmals zu einer leichten Reduktion der Meldungen, der Anteil ist 
mit 18 % aber weiterhin hoch und Liegt über dem Niveau von 2022 (14 %). 
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Abbildung 6: Vergleich der Zuschriften von 2021 bis 2024 mit Fokus auf Shrink- und Skimpflation 
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Nicht jede Meldung erweist sich allerdings als korrekt oder aktuell, viele Füllmengen von Pro­
dukten wurden teils schon vor Jahren verändert. Beispielsweise erhielten wir auch 2024 noch 
Meldungen zur Margarine der Marke Rama, obwohl diese bereits seit Ende 2021 mit neuer, 
verringerter Füllmenge erhältlich ist. 

Teilweise wurde auch der Stückpreis bei Reduktion der Füllmenge entsprechend angepasst, 
wodurch zum Zeitpunkt der Erhebung keine Preissteigerung vorlag. 

Der Großteil der Meldungen zur Shrink- und Skimpflation bezogen sich auf Lebensmittel. Doch 
auch sonstige Artikel wie Toilettenpapier, Katzenfutter und Geschirrspültabs wurden teil­
weise in der Füllmenge verringert und über das Lebensmittel-Check-Formular gemeldet. 
Diese sonstigen Artikel sind in der Abbildung 6 ebenfalls inkludiert, stellen allerdings nur ei­
nen geringen Anteil dar. 

Auf unserer Homepage aktualisieren wir regelmäßig die Auflistung der Lebensmittel, bei de­
nen Shrink- bzw. Skimpflation festgestellt wurde. Zu diesen Produkten Liegt uns auch jeweils 
die Stellungnahme des Herstellers vor. Um eine bunte Themenmischung bei unseren veröf­
f ent lichten Lebensmittel-Checks zu gewährleist en, wird nicht jedes „geschrumpfte" bzw. in 
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• Alkoholfreie Getränke 

• Alkoholische Getränke 

• Frühstück/Backzutaten/Nüsse 

• Fertiggerichte 

• Fette/Öle/Butter 

• Fisch 

• Fleisch- und Wurstwaren/Eier 

• Gemüse/Obst 

• Getreideprodukte 

• Gewürze/Salz/Saucen 

• Kinderlebensmittel 

• Milch und Milchprodukte 

• Nahrungsergänzungsmittel (NEM) 

• Süßigkeiten/Snacks 

• vegetarische/vegane Produkte 
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Auch dieses Jahr erhielten wir die meisten Meldungen zum Thema „Süßigkeiten/Snacks" 
(26,2 %; 2023: 21,2 %). Der Anteil ist dabei im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen. Hier­
bei wurden u. a. übergroße Verpackungen oder auch unerwünschte Zutaten wie Palmfett kri­
tisiert. 

Zu Getreideprodukten erhielten wir in diesem Jahr 11,2 % der Meldungen und somit etwas 
mehr als 2023 (2023: 9,1 %). Zu dieser Produktkategorie erhalten wir beispielsweise Meldun­
gen zu Verpackungen mit einem hohen Luftanteil („Mogelpackungen"). wie es teilweise bei 
Porridge-Pulver, Nudeln oder Flockenmischungen der Fall ist. 

Der Anteil der Meldungen zu Milch und Milchprodukten hat sich im Vergleich zum Letzten Jahr 
weiter erhöht (10,2 %; 2023: 7,9 %). Bei Milch- und Milchprodukten erhielten wir beispielsweise 
Meldungen zu verringerten Füllmengen bei Fruchtjoghurt. 

Zu alkoholfreien Getränken erhielten wir ebenso etwas mehr Meldungen als im Vorjahr (10 %; 
2023: 7,6 %). Bei alkoholfreien Getränken werden beispielsweise häufig ausgelobte Früchte 
bekrittelt, die nur in geringer Menge oder als Aroma im Getränk enthalten sind. 

An fünfter Stelle der Meldungen befindet sich die Lebensmittelkategorie Gemüse und Obst, 
der im vergangenen Jahr weniger Meldungen entfallen sind als 2023 (9,3 %; 2023: 11,4 %). Bei 
den Meldungen zu Gemüse und Obst werden z. B. falsche Herkunftsdeklarationen am Regal 
oder auch überraschende Herkünfte bei eingelegtem Gemüse kritisiert. 

Zur Lebensmittelkategorie „Fleisch-/Wurstwaren/Eier" erreichten uns dieses Jahr 5,6 % der 
Meldungen (2023: 7,5 %). In dieser Kategorie werden häufig geringe Gehalte an wertbestim­
menden Zutaten, z.B. bei Kalbsleberaufstrich, oder fehlende Stempel auf Eiern kritisiert. 

Auf Fertiggerichte entfielen 5,0 % der Meldungen, das sind weniger Meldungen als im Vorjahr 
(2023: 7,4 %). Bei Fertiggerichten wurden beispielsweise hohe Zuckergehalte bei Fertigsalaten 
gemeldet. 

Auf die Kategorie Gewürze, Salz und Saucen entfielen 4,2 % der Meldungen (2023: 4,4 %). Da­
runter fallen beispielsweise verringerte Füllmengen bei Gewürzen oder übergroße, Luftge­
füLLte Packungen. 

4,1 % der Meldungen entfielen 2024 auf die Kategorie der Frühstückszutaten (wie Honig, Ka­
kaopulver, Marmelade), Backzutaten und Nüsse (2023: 4,0 %). Hier wurden z.B. die Herkunfts­
angaben bei Honig oder verringerte Füllmengen bei Marmelade kritisiert. 

Die Anzahl der Meldungen zu Fisch und Fischprodukten ist im Vergleich zum letzten Jahr et­
was gesunken (3,0 %; 2023: 4,1 %). Besonders bei tiefgekühlten Fischprodukten ärgern sich 
Konsument: innen immer wieder über luftige Mogelpackungen. 

Zur Lebensmittelkategorie Nahrungsergänzungsmittel (NEM) erreichten uns dieses Jahr 
2,6 % der Meldungen, das sind etwas mehr als im Vorjahr (2023: 1,9 %). Hier verärgerten z.B. 
missverständliche Auslobungen zu enthaltenen Wirkstoff mengen. 

Zu den vegetarischen und veganen Produkten verzeichneten wir 2024 weniger Meldungen als 
im Vorjahr (2,5 %; 2023: 4,1 %). Hier wurden z. B. von der Aufmachung abweichende Zusam­
mensetzungen bei veganen Drinks gemeldet. 
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• Direkt: 82 % 

• Suchmaschinen: 14 % 

• Websites: 2 % 

• Soziale Netzwerke: 1 % 

• Sonstige Kanäle: 1 % 
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Ich denke, dass Frozen Yogurt (Sorte "Natur", ohne Topping) 
grundsätzlich gesünder als Speiseeis ist 

Ich bin mir nicht sicher. 

Nein 

Ja 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Abbildung 31: Umfrage Frozen Yogurt- Ist es gesünder als Speiseeis? 

"Ich denke, dass Frozen Yogurt gesünder als Speiseeis ist, weil... 
(Mehrfachnennungen möglich)" 

es insgesamt weniger Kalorien enthält. 

54,1% 

60% 

62% 

es gesündere Zutaten (Joghurt) enthält. 1111111111111111111111111111111 60% 

es weniger Fett enthält. 37% 

es weniger Zucker enthält. 58% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Abbildung 32: Umfrage Frozen Yogurt-Vermutungen, warum Frozen Yogurt 
gesünder als Speiseeis ist 
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Wenn du Tiefkühlobst einkaufst: Welche Sorte kaufst du? 
(Mehrfachantworten möglich) 

Sonstiges 1 3% 

Gefrorene Smoothiebowls in unterschiedlichen I 
3% 

Sorten 

Tiefgekühlte Obstmischung mit unterschiedlichen - S% 
Obstsorten 

Ich kaufe keines der oben genannten Tiefkühlobst- - B% 
Produkte 

Tiefgekühlte Mangostücke 

Tiefgekühlte Erdbeeren 

Tiefgekühlte Heidelbeeren 

Tiefgekühlte Beerenmischung mit 
unterschiedlichen Beerensorten 

Tiefgekühlte Himbeeren 

--· 17% 

30% 

42% 

64% 

70% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Abbildung 35: Umfrage Tiefkühlobst- Welche Sorten werden gekauft? 

69 % der Teilnehmer:innen denken, dass Tiefkühlobst gesund ist. 23 % der Teilnehmer:innen 
sind sich in diesem Punkt nicht sicher. 

Was denkst du: Ist Tiefkühlobst generell gesund? 

sicher 
23% 

nein 
8% 

ja 
69% 

Abbildung 36: Umfrage Tiefkühlobst- Ist Tiefkühlobst gesund? 

Unerhitzte oder unzureichend erhitzte Tiefkühlbeeren können eine Gefahr für die Gesundheit 
darstellen, wenn sie mit Noro- oder Hepatitis A-Viren kontaminiert sind. 28 % der Teilneh­
mer:innen verzehren Tiefkühlbeeren primär tiefgekühlt bzw. aufgetaut, ohne Erhitzung. Eben­
falls 28 % der Teilnehmer:innen verzehren Tiefkühlbeeren vorrangig in erhitztem Zustand. Auf 
die potentiellen Gefahren bei unerhitztem Verzehr wurde auch im Test Tiefkühlbeeren hinge­
wiesen. 
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https://www.inxmail.de/files/files/de/downloads/Inxmail-Studie-E-Mail-Marketing-Benchmark-2017-DE.pdf
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